




















































































































































































































Stand 9/2013 

G.   Ergebnis der Arbeitsplatzbeurteilung ja nein   1.  Die Beschäftigte ist keiner Gefährdung nach mutterschutzrechtlichen Vorschriften ausgesetzt. Es sind keine weiteren Maßnahmen im Fall einer Schwangerschaft erforderlich.     2.        Eine Gefährdung liegt vor/ist nicht mit Sicherheit auszuschließen. (Beim Vorliegen einer Schwangerschaft sind umgehend entsprechende Maßnahmen zu veranlassen. Dies ist der Fall, sobald eine Frage der Kapitel A – E mit „ja“ beantwortet wurde bzw. sich eine Gefährdung unter F. ergibt.)    
 3.  Die betroffene Arbeitnehmerin sowie die übrigen Arbeitnehmerinnen wurden am__________________ über das Ergebnis der Beurteilung im Sinne des  § 2 der Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz unterrichtet.     
       H.   Maßnahmen bei Bekanntwerden einer Schwangerschaft              Name der werdenden Mutter              Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung              Maßnahmen             a) Änderung der Arbeitsbedingungen veranlasst am:___________________ welche:        Umsetzung: veranlasst am:_______________________________________       neuer Arbeitsplatz               Die weitere Beschäftigung wäre ohne Gefährdung der werdenden/ stillenden Mutter nicht möglich.              Die Arbeitnehmerin ist ab ______________________ unter Fortzahlung ihres Arbeitsentgeltes (s. § 11 MuSchG) freigestellt.              Mitteilung an die Behörde gem. § 5 MuSchG              Unterrichtung       über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die veranlassten Schutzmaßnahmen:           Unterrichtung der schwangeren Arbeitnehmerin am              Unterrichtung des Betriebs-/Personalrates bzw. der Mitarbeitervertretung am              Unterschrift der/des Verantwortlichen            
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halten werden müssen, gewährleistet sein, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Falls das nicht möglich ist, muss der Arbeitsplatz entsprechend verändert, die Schwangere an einen anderen Arbeitsplatz umgesetzt oder von der Arbeit freige-stellt werden.  Die Gefährdungsbeurteilung gilt als rechtzeitig vorgenommen, wenn sie stattfindet, bevor eine Gefährdung für die Schwangere oder das ungeborene Kind eintreten kann. In den Fällen, in denen vom Risiko einer Gefährdung im Frühstadium der Schwangerschaft ausgegangen werden kann, ist eine Gefährdungsbeurteilung bereits mit Beginn der Beschäftigung gebärfähiger Frauen erforderlich. Beschäftigungsbe-schränkungen und Schutzmaßnahmen vor fruchtschädigenden Gefahrstoffen in der sensibelsten Phase, den ersten Wochen der Schwangerschaft, greifen sonst nicht rechtzeitig.  Unabhängig davon muss die Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung und nach Biostoffverordnung vor Aufnahme der Tätigkeit durchgeführt werden. Die Gefährdungsbeurteilung muss bei wesentlichen Änderungen überprüft werden.  Die Beurteilung ist für jede einzelne Tätigkeit vorzunehmen, bei der werdende oder stillende Mütter durch chemische Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe oder physi-kalische Schadfaktoren gefährdet werden können. Zweck der Beurteilung ist es, alle Gefahren für Sicherheit und Gesundheit sowie alle Auswirkungen auf Schwangerschaft oder Stillzeit der betroffenen Arbeitnehmerinnen abzuschätzen und die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen zu bestimmen. Es wird empfohlen, den Betriebsarzt/die Betriebsärztin und die Sicherheitsfachkraft bei der Beurteilung zu beteiligen.  Die Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die werdende Mutter nur ge-ringfügig beschäftigt ist.  MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ SCHWANGERER HEBEN UND TRAGEN Nach § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 6 Abs. 3 MuSchG dürfen werdende und stillende Müt-ter nicht mit schweren körperlichen Arbeiten und insbesondere nicht mit Arbeiten be-schäftigt werden, bei denen regelmäßig (d. h. mehr als zwei- bis dreimal pro Stunde) Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentlich (weniger als zweimal pro Stunde) Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel von Hand unter ergonomisch günstiger Haltung gehoben, bewegt oder befördert werden. Sollen grö-ßere Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln gehoben, bewegt oder befördert werden, so darf auch durch die Bedienung dieser Hilfsmittel die körperliche Belastung der werdenden Mutter nicht größer als die dargestellte Belastung sein.  Zu den von diesen Beschäftigungsbeschränkungen betroffenen Tätigkeiten gehören z. B. das Umbetten und Umlagern von Patienten ohne geeignete Hilfsmittel, das Bet-ten machen oder Waschen der Patienten, das Anziehen von Kompressionsstrümpfen, das Schieben von Betten oder Tablett-/Geschirrwagen ohne Hilfe sowie evtl. das Be-wegen von Rollstühlen. Sofern das Halten oder Stützen von Patienten mit erhebli-
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chem Kraftaufwand verbunden ist, muss die Hilfe durch eine zweite Person gewähr-leistet sein.  Beim Einsatz mechanischer Hebelifter ist ebenfalls auf diese Beschäftigungsbe-schränkungen zu achten. HÄUFIGES STRECKEN UND BEUGEN Mit Arbeiten, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder beugen müssen oder bei denen sie dauernd hocken oder sich gebückt halten müssen, dürfen werdende Mütter nicht beschäftigt werden (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 MuSchG). UNFALLGEFAHR Nach § 4 Abs. 2 Nr. 8 MuSchG dürfen werdende Mütter nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie erhöhten Unfallgefahren ausgesetzt sind. Dies sind z. B. die Gefahren des Ausgleitens (Hilfe beim Waschen, Duschen oder Baden), Fallens oder Abstürzens (Besteigen von Leitern, Tritten etc.).  Beim Umgang mit potenziell aggressiven, verwirrten betreuten Personen oder mit Personen, bei denen unkontrollierte heftige Bewegungen der Extremitäten möglich sind, ist die Unfallgefahr erhöht. GEFAHRSTOFFE Nach § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 3 MuSchG sowie § 5 der Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz dürfen werdende und stillende Mütter nicht mit sehr giftigen, giftigen, gesundheitsschädlichen oder in sonstiger Weise den Menschen chronisch schädigenden Gefahrstoffen beschäftigt werden, wenn der Grenzwert erreicht oder überschritten wird. Die Einhaltung der Grenzwerte ist nachzuweisen. Die Beschäftigungsbeschränkungen des MuSchG und der MuSchArbV gelten auch für alle Tätigkeiten, bei denen werdende Mütter Umgang mit Arzneimitteln bzw. wäh-ren ihrer Tätigkeit Kontakt zu Arzneimitteln haben.  Mit krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Gefahrstoffen dürfen werdende Mütter keinesfalls beschäftigt werden, wenn sie bei bestimmungs-gemäßem Umgang den Gefahrstoffen ausgesetzt sind. Dies gilt auch für den Um-gang mit Arzneimitteln, die als krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverän-dernd eingestuft sind (s. u.). Stillende Mütter dürfen mit diesen Stoffen beschäftigt werden, wenn die Einhaltung des Grenzwertes nachgewiesen ist.  Informationsquellen für die Gefährdungsbeurteilung sind Sicherheitsdatenblätter oder die Kennzeichnung von Gebinden. Der Arbeitgeber muss seiner Beurteilung der Ar-beitsbedingungen die jeweils aktuellste Version zugrunde legen. Medikamente und Arzneimittel sind von den Kennzeichnungsvorschriften ausgenom-men. Der Arbeitgeber hat sich hier die für die Gefährdungsbeurteilung notwendigen Informationen beim Hersteller, Inverkehrbringer oder aus anderen, ihm mit zumutba-rem Aufwand zugänglichen Quellen, z. B. vom Apotheker, zu beschaffen (TRGS 525 neu September 14).  Gefährdungen und damit mögliche Beschäftigungsbeschränkungen bzw. Beschäfti-gungsverbote bestehen insbesondere beim Umgang mit Desinfektions- und Reini-gungsmitteln sowie bei Tätigkeiten mit Arzneimitteln wie z. B. Zytostatika, Virostatika 
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bzw. Antibiotika. In Bereichen, in denen Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die möglicherweise krebserzeugende, fruchtschädigende oder erbgutverändernde Ge-fahrstoffe (wie z. B. Formaldehyd) freisetzen, dürfen werdende Mütter nicht eingesetzt werden.   Arbeitnehmerinnen sind für die zulässigen Tätigkeiten geeignete und zumutbare per-sönliche Schutzausrüstungen (siehe dazu in der TRGS 500 Schutzmaßnahmen Punkt 5.3.3 Arbeitskleidung, Schutzausrüstung) zur Verfügung zu stellen. Hier sind vor allem auch die Wege zu berücksichtigen, auf denen die Gefahrstoffe in den Kör-per gelangen könnten (z. B. inhalativ oder über die Haut).   Beim Umgang mit Gefahrstoffen, die über die Haut aufgenommen werden können (gekennzeichnet in der TRGS 900 mit H = Hautresorptiv und den entsprechenden R- bzw. H-Sätzen), ist die Weiterbeschäftigung nur zulässig, wenn die werdende oder stillende Mutter keinen Hautkontakt mit den Gefahrstoffen hat oder, wenn sich dies nicht sicher vermeiden lässt, zumutbare und geeignete persönliche Schutzausrüstung z. B. als Handschutz ein für den entsprechenden Gefahrstoff undurchlässiger Chemi-kalienschutzhandschuh (nach DIN EN 374-3 mit CE-Kennzeichnung) zur Verfügung steht. Eine Gefährdung durch Hautkontakt besteht z. B. beim Zerteilen von Tabletten, Auf-tragen von Salben oder beim Umgang mit flüssigen Arzneimitteln wie z. B. Infusionen, Tropfen usw.. Hier reichen die üblicherweise auf der Station verwendeten Einmal-handschuhe als Schutz nicht aus. Insbesondere beim Umgang mit Arzneistoffen mit Verdacht auf cmr-Eigenschaften (carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch) müs-sen flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe (s. o.) getragen werden. BIOSTOFFE Mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 bis 4 dürfen werdende Mütter nicht arbeiten, soweit bekannt ist, dass diese Arbeitsstoffe oder durch sie im Krankheitsfall bedingte therapeutische Maßnahmen die Gesundheit der schwangeren Ar-beitnehmerin und des ungeborenen Kindes gefährden (Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz Anl. 1 Abs. A Nr. 2).  Nicht beschäftigt werden dürfen werdende oder stillende Mütter mit Stoffen, Zube-reitungen oder Erzeugnissen, die erfahrungsgemäß Krankheitserreger übertragen können, wenn sie den Krankheitserregern ausgesetzt sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 der Ver-ordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz). Krankheitserreger können - mög-licherweise noch unerkannt - vorhanden sein in:  - Blut und Blutprodukten, - Plasma und Serum, - Exsudaten (z. B. Eiter), - Speichel, Tränenflüssigkeiten, serösen Körperflüssigkeiten, - Urin und Stuhl.  Bei bestimmungsgemäßem Umgang mit diesen Stoffen oder damit benetzten Instru-menten, Geräten oder Oberflächen kann die werdende Mutter dann weiter beschäftigt werden, wenn ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Als ausreichende Schutzmaßnahme gilt z. B. die Arbeit mit geschlossenen Systemen, das Tragen ge-eigneter Schutzhandschuhe, Schutzbrillen usw..  
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Den Arbeitnehmerinnen sind für die zulässigen Tätigkeiten geeignete persönliche Schutzausrüstungen (z. B. Einmal-Handschuhe) zur Verfügung zu stellen, die die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie für per-sönliche Schutzausrüstungen (RL 98/686/EWG) erfüllen. Alle medizinischen Einmal-handschuhe müssen die Anforderungen der Europäischen Norm (DIN EN 455, Teil 1-3) u.a. mit der geforderten Dichtigkeit (Accepted quality level [AQL] < 1,5) er-füllen, um einen ausreichenden Infektionsschutz zu gewährleisten. Besteht die Ge-fahr, dass bei einer Tätigkeit möglicherweise mit Krankheitserregern belastete Kör-perflüssigkeit in die Augen gelangen kann, ist eine geeignete Schutzbrille zur Ver-fügung zu stellen.   Wird mit schneidenden oder stechenden Gegenständen umgegangen wie z. B. In-jektionsnadeln, die mit Blut, Serum, Sekreten oder Exkreten kontaminiert sind, rei-chen Handschuhe als Schutzmaßnahme nicht aus, weil ein Verletzungsrisiko wei-terhin besteht. Unzulässig ist somit die Beschäftigung werdender oder stillender Müt-ter z. B.   - mit der Blutentnahme, - mit dem Verabreichen von Injektionen.  Die Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe TRBA 250 „Biologische Arbeits-stoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ schreibt vor, Instrumente, bei denen bei Verletzung eine größere Blutmenge übertragen werden kann (z. B. Hohlnadeln) durch sichere Instrumente zu ersetzen. An bestimmten Arbeitsplätzen ist ein Ersatz aller stechenden und scharfen Instrumenten vorgeschrieben (z. B. bei der Therapie infektiöser Patienten, bei denen blutübertragbare Infektionen bestehen).  Eine Verwendung sicherer Instrumente kann für werdende Mütter gegebenenfalls erwogen werden, wenn Verletzungen mit kontaminierten Instrumenten auszuschlie-ßen sind. Durch die Einführung neuer Nadelschutztechniken gemäß der TRBA 250 kam es bereits zu drastischen Reduzierungen von Nadelstichverletzungen. Da jedoch bei der Verwendung von Instrumenten sowohl mit aktiv auszulösendem als auch mit passiv auslösendem Sicherheitsmechanismus über Nadelstichverletzungen berichtet wird, sollte man für werdende und stillende Mütter zur Zeit nur die Verwendung von Einmalsicherheitslanzetten erwägen, bei denen die Lanzette nach dem Stich dauer-haft in die Lanzettenhülle zurückgezogen und mit dieser entsorgt wird.  Bei Arbeitnehmerinnen in Tuberkulosestationen und in anderen Bereichen mit regel-mäßigem Kontakt zu an Tuberkulose erkrankten oder krankheitsverdächtigen Perso-nen in pneumologischen Einrichtungen und vergleichbaren Bereichen der Medizin besteht eine erhöhte Infektionsgefahr gegen Mycobacterium tuberculosis. Da Tröpfcheninfektionen durch Mycobacterium tuberculosis nur schwer durch vertret-bare Arbeitsschutzmaßnahmen vermieden werden können, besteht bei Schwangeren hier ein Beschäftigungsverbot.   Schwangere dürfen hochresistenten Erregern wie z. B. MRSA (multiresistenter Staphylococcus aureus) nicht ausgesetzt sein.  Schwangere ohne Windpockenschutz dürfen keine Patienten mit Gürtelrose (Herpes Zoster) betreuen. Der Pustelinhalt ist ansteckend.  
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Auch andere Infektionskrankheiten, die durch Tröpfcheninfektion übertragen werden, können zu beruflich bedingten Krankheiten führen. Voraussetzung dabei ist, dass das Infektionsrisiko am Arbeitsplatz höher ist als das außerberufliche Risiko. Das Infekti-onsrisiko kann insgesamt vorübergehend erhöht sein, z. B. bei einer Epidemie (In-fluenza A/H1N1 oder Andere). Wenn unter solchen Umständen am Arbeitsplatz ein vergleichsweise erhöhtes Infektionsrisiko für die Schwangere oder ihr Kind besteht resultiert daraus ein Beschäftigungsverbot MASSAGE / KRANKENGYMNASTIK Nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 MuSchG dürfen Schwangere nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder beugen oder bei denen sie dauernd hocken oder sich gebückt halten müssen. Auf die Beschäftigungsbe-schränkungen bezüglich Heben und Tragen (s. S. 1) wird verwiesen. Die Arbeiten einer Masseurin fallen aufgrund der hohen körperlichen Beanspruchung und der schwierigen Arbeitsbedingungen, z. T. in einem ungünstigen klimatischen Milieu, zum großen Teil unter die vorgenannten Beschäftigungsbeschränkungen. Dies gilt besonders für die Durchführung von Ganzkörpermassagen, Un-terwassermassagen sowie das Reinigen von Wannen. Zulässig ist die Durchführung von Teil- und Bindegewebsmassagen. Es ist jedoch darauf zu achten, dass Schwan-gere nach dem Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft nicht mit Arbeiten beschäftigt werden dürfen, bei denen sie ständig stehen müssen, soweit diese Be-schäftigung täglich vier Stunden überschreitet.  Sofern das Halten oder Stützen von Patienten mit erheblichem Kraftaufwand ver-bunden ist, muss die Hilfe durch eine zweite Person gewährleistet sein.  Nicht durchgeführt werden kann Krankengymnastik bei immobilen Patienten.  REINIGUNGS- / DESINFEKTIONSTÄTIGKEITEN Nach § 7 der Gefahrstoffverordnung hat der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer mit einem Stoff, einer Zubereitung oder einem Erzeugnis beschäftigt, festzustellen, ob es sich um einen Gefahrstoff handelt und ob bei der Tätigkeiten Gefahrstoffe freigesetzt wer-den oder entstehen. Aus diesem Grunde müssen für die verwendeten Reinigungsmit-tel Sicherheitsdatenblätter vorliegen. Diese können beim Hersteller der Reini-gungsmittel angefordert werden.  Mit Desinfektionsmitteln, die Gefahrstoffe enthalten, dürfen werdende und stillende Mütter nur umgehen, wenn sichergestellt ist, dass der Grenzwert nicht erreicht oder überschritten wird. Grundsätzlich sind beim Umgang mit Desinfektionsmitteln, die Ge-fahrstoffe enthalten, Schutzhandschuhe zu tragen.  In Bereichen, in denen Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die möglicherweise krebserzeugende, fruchtschädigende oder erbgutverändernde Ge-fahrstoffe freisetzen, dürfen werdende Mütter nicht eingesetzt werden. Dies gilt insbe-sondere in Bereichen, in denen formaldehydhaltige Desinfektionsmittel eingesetzt werden oder Desinfektionsmittel, die bei Verwendung Formaldehyd abspalten. KÜCHE Beim Einsatz werdender Mütter im Küchen- und Verpflegungsbereich weisen wir auf unser Merkblatt „Werdende Mütter im Hotel- und Gaststättengewerbe“ hin. 
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NOTHILFE / ALLEINARBEIT Eine Beschäftigung von Schwangeren mit Tätigkeiten, bei denen sie im Notfall unter Verstoß gegen die Beschäftigungsbeschränkungen Hilfe leisten müssen, ist nicht er-laubt.   Beim Einsatz im Pflegebereich ist durch organisatorische oder personelle Maßnah-men sicherzustellen, dass die werdenden Mütter in einem Arbeitsbereich nicht alleine eingesetzt werden. Eine zweite Person muss sich jederzeit in Rufweite aufhalten, um im Notfall oder bei Bedarf Hilfe leisten zu können. Die werdenden Mütter müssen ih-ren Arbeitsplatz jederzeit verlassen können, wenn dies aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist.  MEHRARBEIT / NACHTRUHE / SONN- UND FEIERTAGSARBEIT Werdende und stillende Mütter dürfen nicht mit Mehrarbeit über 8 ½ Stunden täglich und nicht in der Nacht zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr beschäftigt werden. Wohn-gruppen, z. B. für Behinderte oder alte Menschen, die nicht unter ständiger ärztlicher Aufsicht stehen, können dem Beherbergungswesen zugeordnet werden. In diesen Einrichtungen wäre daher in den ersten vier Monaten der Schwangerschaft die Be-schäftigung ausnahmsweise bis 22.00 Uhr zulässig (§ 8 Abs. 1 und 3 MuSchG). In Geriatrischen Einrichtungen dürfen werdende Mütter ausnahmsweise an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden, wenn ihnen in jeder Woche einmal eine ununter-brochene Ruhezeit von mindestens 24 Stunden im Anschluss an eine Nachtruhe ge-währt wird. ARBEITSUNTERBRECHUNG Werdende Mütter, die im Stehen oder Gehen beschäftigt werden, müssen jederzeit die Möglichkeit haben, sich auf einer geeigneten Sitzgelegenheit kurzfristig auszuru-hen. LIEGEMÖGLICHKEIT Werdenden und stillenden Müttern ist während der Pausen und, soweit es aus ge-sundheitlichen Gründen erforderlich ist, auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen, sich auf einer Liege in einem geeigneten Raum hinzulegen und auszuruhen (siehe Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A 4.2 Nr. 6). ARBEITSPLATZWECHSEL / FREISTELLUNG Ist die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen oder ggf. der Arbeitszeiten unter Be-rücksichtigung des Standes von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonsti-ger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse nicht möglich oder wegen des nachweislich unverhältnismäßigen Aufwandes nicht zumutbar, so hat der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen für einen Arbeitsplatzwechsel zu treffen. Ist ein Ar-beitsplatzwechsel nicht möglich oder nicht zumutbar, dürfen werdende oder stillende Mütter so lange nicht beschäftigt werden, wie dies zum Schutze ihrer Sicherheit und Gesundheit erforderlich ist. Auch der Wunsch der werdenden Mutter, die bisher ausgeübte Tätigkeit fortzusetzen, entbindet den Arbeitgeber nicht von der Pflicht zur Beachtung der Beschäfti-gungsverbote.  
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Nach § 11 Mutterschutzgesetz ist der schwangeren Arbeitnehmerin im Falle eines Beschäftigungsverbotes vom Arbeitgeber mindestens der Durchschnittsverdienst der letzten dreizehn Wochen oder der letzten drei Monate vor Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist, weiter zu gewähren.  Auf die Erstattungsbedingungen im Umlageverfahren der gesetzlichen Kranken-kassen (U2-Verfahren) wird hingewiesen. Zur Erstattung ist in der Regel die Kranken-kasse verpflichtet, bei der die Arbeitnehmerin versichert ist.   Bei Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter/innen des  Regierungspräsidiums gerne zur Verfügung.    Stand 1/2015 
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● arbeitsplatzbezogen die notwendigen Maßnahmen entsprechend § 3 der Verord-nung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz zu treffen. Falls die werdende Mut-ter an einem Arbeitsplatz mit Gefährdungspotential weiterarbeitet, muss durch fachgerechte Arbeitsschutzmassnahmen, die auch von der Schwangeren einge-halten werden müssen, gewährleistet sein, dass eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Falls das nicht möglich ist, muss der Arbeitsplatz entsprechend verändert, die Schwangere an einen anderen Arbeitsplatz umgesetzt oder von der Arbeit freige-stellt werden.  Die Gefährdungsbeurteilung gilt als rechtzeitig vorgenommen, wenn sie stattfindet, bevor eine Gefährdung für die Schwangere oder das ungeborene Kind eintreten kann. In den Fällen, in denen vom Risiko einer Gefährdung im Frühstadium der Schwangerschaft ausgegangen werden kann, ist eine Gefährdungsbeurteilung bereits mit Beginn der Beschäftigung gebärfähiger Frauen erforderlich. Beschäftigungsbe-schränkungen und Schutzmaßnahmen vor fruchtschädigenden Gefahrstoffen in der sensibelsten Phase, den ersten Wochen der Schwangerschaft, greifen sonst nicht rechtzeitig.  Unabhängig davon muss die Gefährdungsbeurteilung nach Gefahrstoffverordnung und nach Biostoffverordnung vor Aufnahme der Tätigkeit durchgeführt werden. Die Gefährdungsbeurteilung muss bei wesentlichen Änderungen überprüft werden.  Die Beurteilung ist für jede einzelne Tätigkeit vorzunehmen, bei der werdende oder stillende Mütter durch chemische Gefahrstoffe, biologische Arbeitsstoffe oder physi-kalische Schadfaktoren gefährdet werden können. Beim ambulanten Pflegedienst sind hierbei auch die Besonderheiten im familiären Umfeld der Patienten zu berücksichtigen.  Zweck der Beurteilung ist es, alle Gefahren für Sicherheit und Gesundheit sowie alle Auswirkungen auf Schwangerschaft oder Stillzeit der betroffenen Arbeitnehmerinnen abzuschätzen und die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen zu bestimmen. Es wird empfohlen, den Betriebsarzt/die Betriebsärztin und die Sicherheitsfachkraft bei der Beurteilung zu beteiligen.    Die Vorschriften finden auch dann Anwendung, wenn die werdende Mutter nur ge-ringfügig beschäftigt ist.  MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ SCHWANGERER HEBEN UND TRAGEN Nach § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 6 Abs. 3 MuSchG dürfen werdende und stillende Müt-ter nicht mit schweren körperlichen Arbeiten und insbesondere nicht mit Arbeiten be-schäftigt werden, bei denen regelmäßig (d.h. mehr als zwei- bis dreimal pro Stunde) Lasten von mehr als 5 kg Gewicht oder gelegentlich (weniger als zweimal pro Stunde) Lasten von mehr als 10 kg Gewicht ohne mechanische Hilfsmittel von Hand unter ergonomisch günstiger Haltung gehoben, bewegt oder befördert werden. Sollen grö-ßere Lasten mit mechanischen Hilfsmitteln gehoben, bewegt oder befördert werden, so darf auch durch die Bedienung dieser Hilfsmittel die körperliche Belastung der werdenden Mutter nicht größer als die dargestellte Belastung sein. 
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 Zu den von diesen Beschäftigungsbeschränkungen betroffenen Tätigkeiten gehören z. B. das Umbetten und Umlagern von Patienten ohne geeignete Hilfsmittel, das Bet-ten machen oder Waschen der Patienten, das Anziehen von Kompressionsstrümpfen sowie das Bewegen von Rollstühlen. Sofern das Halten oder Stützen von Patienten mit erheblichem Kraftaufwand verbunden ist, muss die Hilfe durch eine zweite Person gewährleistet sein. Beim Einsatz mechanischer Hebelifter ist ebenfalls auf diese Beschäftigungsbe-schränkungen zu achten. HÄUFIGES STRECKEN UND BEUGEN Mit Arbeiten, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder beugen müssen oder bei denen sie dauernd hocken oder sich gebückt halten müssen, dürfen werdende Mütter nicht beschäftigt werden (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 MuSchG). UNFALLGEFAHR Nach § 4 Abs. 2 Nr. 8 MuSchG dürfen werdende Mütter nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie erhöhten Unfallgefahren ausgesetzt sind. Dies sind z. B. die Gefahren des Ausgleitens (Hilfe beim Waschen, Duschen oder Baden), Fallens oder Abstürzens (Besteigen von Leitern, Tritten etc.).  Beim Umgang mit potenziell aggressiven, verwirrten betreuten Personen oder mit Personen, bei denen unkontrollierte heftige Bewegungen der Extremitäten möglich sind, ist die Unfallgefahr erhöht. GEFAHRSTOFFE Nach § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 3 MuSchG sowie § 5 der Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz dürfen werdende und stillende Mütter nicht mit sehr giftigen, giftigen, gesundheitsschädlichen oder in sonstiger Weise den Menschen chronisch schädigenden Gefahrstoffen beschäftigt werden, wenn der Grenzwert erreicht oder überschritten wird. Die Einhaltung der Grenzwerte ist nachzuweisen. Die Beschäftigungsbeschränkungen des MuSchG und der MuSchArbV gelten auch für alle Tätigkeiten, bei denen werdende Mütter Umgang mit Arzneimitteln bzw. wäh-ren ihrer Tätigkeit Kontakt zu Arzneimitteln haben.  Mit krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden Gefahrstoffen dürfen werdende Mütter keinesfalls beschäftigt werden, wenn sie bei bestimmungs-gemäßem Umgang den Gefahrstoffen ausgesetzt sind. Dies gilt auch für den Um-gang mit Arzneimitteln, die als krebserzeugend, fruchtschädigend oder erbgutverän-dernd eingestuft sind (s. u.). Stillende Mütter dürfen mit diesen Stoffen beschäftigt werden, wenn die Einhaltung des Grenzwertes nachgewiesen ist.  Informationsquellen für die Gefährdungsbeurteilung sind Sicherheitsdatenblätter oder die Kennzeichnung von Gebinden. Der Arbeitgeber muss seiner Beurteilung der Ar-beitsbedingungen die jeweils aktuellste Version zugrunde legen. Medikamente und Arzneimittel sind von den Kennzeichnungsvorschriften ausgenom-men. Der Arbeitgeber hat sich hier die für die Gefährdungsbeurteilung notwendigen Informationen beim Hersteller, Inverkehrbringer oder aus anderen, ihm mit zumutba-



   - 4 - 
rem Aufwand zugänglichen Quellen, z. B. vom Apotheker, zu beschaffen (TRGS 525 neu September 14).  Gefährdungen und damit mögliche Beschäftigungsbeschränkungen bzw. Beschäfti-gungsverbote bestehen insbesondere beim Umgang mit Desinfektions- und Reini-gungsmitteln sowie bei Tätigkeiten mit Arzneimitteln wie z. B. Virostatika bzw. Antibio-tika. In Bereichen, in denen Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die möglicher-weise krebserzeugende, fruchtschädigende oder erbgutverändernde Gefahrstoffe (wie z. B. Formaldehyd) freisetzen, dürfen werdende Mütter nicht eingesetzt werden.   Arbeitnehmerinnen sind für die zulässigen Tätigkeiten geeignete und zumutbare per-sönliche Schutzausrüstungen (siehe dazu in der TRGS 500 Schutzmaßnahmen Punkt 5.3.3 Arbeitskleidung, Schutzausrüstung) zur Verfügung zu stellen. Hier sind vor allem auch die Wege zu berücksichtigen, auf denen die Gefahrstoffe in den Kör-per gelangen könnten (z. B. inhalativ oder über die Haut).   Beim Umgang mit Gefahrstoffen, die über die Haut aufgenommen werden können (gekennzeichnet in der TRGS 900 mit H = Hautresorptiv und den entsprechenden R- bzw. H-Sätzen), ist die Weiterbeschäftigung nur zulässig, wenn die werdende oder stillende Mutter keinen Hautkontakt mit den Gefahrstoffen hat oder, wenn sich dies nicht sicher vermeiden lässt, zumutbare und geeignete persönliche Schutzausrüs-tung, z.B. als Handschutz ein für den entsprechenden Gefahrstoff undurchlässiger Chemikalienschutzhandschuh (nach DIN EN 374-3 mit CE-Kennzeichnung) zur Ver-fügung steht. Eine Gefährdung durch Hautkontakt besteht z. B. beim Zerteilen von Tabletten, Auf-tragen von Salben oder beim Umgang mit flüssigen Arzneimitteln wie z. B. Infusionen, Tropfen usw.. Hier reichen die üblicherweise auf der Station verwendeten Einmal-handschuhe als Schutz nicht aus. Insbesondere beim Umgang mit Arzneistoffen mit Verdacht auf cmr-Eigenschaften (carcinogen, mutagen, reproduktionstoxisch) müs-sen flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe (s. o.) getragen werden. ZYTOSTATIKA UND MONOKLONALE ANTIKÖRPER Zytostatika sind natürliche oder synthetische Substanzen, die das Zellwachstum be-ziehungsweise die Zellteilung hemmen. Sie werden vor allem zur Behandlung von Krebs (Chemotherapie), teilweise auch bei der Behandlung von Autoimmunerkran-kungen eingesetzt. Werdende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie Zytostatika oder anderen antineoplastischen Substanzen im Sinne des ATC-L01-Codes1 ausgesetzt sind. Dies gilt auch für den Kontakt mit Ausscheidungen (Erbrochenes, Urin usw.) von Patienten, die mit Zytostatika behandelt werden.  Einige monoklonale Antikörper, die in der Krebsbehandlung eingesetzt werden, sind ebenfalls als fruchtschädigend anzusehen. Dies bedeutet, dass Schwangere nicht mit der Herstellung von Infusionen und Arzneimitteln, die monoklonale Antikörper enthal-ten, beschäftigt werden dürfen und auch keinen Kontakt zu Ausscheidungen von Pa-tienten haben sollten, die mit monoklonalen Antikörpern behandelt werden. 
1 Literatur: BGW-Veröffentlichung „Bewertung der gefährlichen Eigenschaften von antineoplastisch wirksamen Arzneistoffen des ATC-Code L01 und L02 zum Schutz der Beschäftigten“ – Stand 12/2009  
                                                 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zellwachstum
http://de.wikipedia.org/wiki/Zellteilung
http://de.wikipedia.org/wiki/Krebs_(Medizin)
http://de.wikipedia.org/wiki/Chemotherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Autoimmunerkrankung
http://de.wikipedia.org/wiki/Autoimmunerkrankung
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BIOSTOFFE Mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 bis 4 dürfen werdende Mütter nicht arbeiten, soweit bekannt ist, dass diese Arbeitsstoffe oder durch sie im Krankheitsfall bedingte therapeutische Maßnahmen die Gesundheit der schwangeren Ar-beitnehmerin und des ungeborenen Kindes gefährden (Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz Anl. 1 Abs. A Nr. 2).  Nicht beschäftigt werden dürfen werdende oder stillende Mütter mit Stoffen, Zube-reitungen oder Erzeugnissen, die erfahrungsgemäß Krankheitserreger übertragen können, wenn sie den Krankheitserregern ausgesetzt sind (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 der Ver-ordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz). Krankheitserreger können  - möglicherweise noch unerkannt - vorhanden sein in:   Blut und Blutprodukten, - Plasma und Serum, - Exsudaten (z. B. Eiter), - Speichel, Tränenflüssigkeiten, serösen Körperflüssigkeiten, - Urin und Stuhl.  Bei bestimmungsgemäßem Umgang mit diesen Stoffen oder damit benetzten Instru-menten, Geräten oder Oberflächen kann die werdende Mutter dann weiter beschäftigt werden, wenn ausreichende Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Als ausreichende Schutzmaßnahme gelten z. B. die Arbeit mit geschlossenen Systemen, geeignete Schutzhandschuhe, Schutzbrillen usw..  Den Arbeitnehmerinnen sind für die zulässigen Tätigkeiten geeignete persönliche Schutzausrüstungen (z. B. Einmal-Handschuhe) zur Verfügung zu stellen, die die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Richtlinie für per-sönliche Schutzausrüstungen (RL 98/686/EWG, PSA – BV (PSA-Benutzungsverord-nung) erfüllen. Alle medizinischen Einmalhandschuhe müssen die Anforderungen der Europäischen Norm (DIN EN 455, Teil 1-3) u. a. mit der geforderten Dichtigkeit (Ac-cepted quality level [AQL] < 1,5) erfüllen, um einen ausreichenden Infektionsschutz zu gewährleisten. Besteht die Gefahr, dass bei einer Tätigkeit möglicherweise mit Krankheitserregern belastete Körperflüssigkeit in die Augen gelangen kann, ist eine geeignete Schutzbrille zur Verfügung zu stellen.  Wird mit schneidenden oder stechenden Gegenständen umgegangen wie z. B. Skal-pellen oder Injektionsnadeln, die mit Blut, Serum, Sekreten oder Exkreten kontami-niert sind, reichen Handschuhe als Schutzmaßnahme nicht aus, weil ein Verlet- zungsrisiko weiterhin besteht. Unzulässig ist somit die Beschäftigung werdender oder stillender Mütter z. B.  - mit der Blutentnahme, - mit dem Verabreichen von Injektionen.   Die Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe TRBA 250 „Biologische Arbeits-stoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege“ schreibt vor, Instrumente, bei denen bei Verletzung eine größere Blutmenge übertragen werden kann (z. B. Hohlnadeln) durch sichere Instrumente zu ersetzen.   
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Eine Verwendung sicherer Instrumente kann für werdende Mütter gegebenenfalls erwogen werden, wenn Verletzungen mit kontaminierten Instrumenten auszuschlie-ßen sind. Durch die Einführung neuer Nadelschutztechniken gemäß der TRBA 250 kam es bereits zu drastischen Reduzierungen von Nadelstichverletzungen. Da jedoch bei der Verwendung von Instrumenten sowohl mit aktiv auszulösendem als auch mit passiv auslösendem Sicherheitsmechanismus über Nadelstichverletzungen berichtet wird, sollte man für werdende und stillende Mütter zur Zeit nur die Verwendung von Einmalsicherheitslanzetten erwägen, bei denen die Lanzette nach dem Stich dauer-haft in die Lanzettenhülle zurückgezogen und mit dieser entsorgt wird.  Schwangere dürfen multiresistenten Erregern (MRE) wie z. B. MRSA oder ESBL nicht ausgesetzt sein.   Schwangere ohne Windpockenschutz dürfen keine Patienten mit Gürtelrose (Herpes Zoster) betreuen.  Auch andere Infektionskrankheiten, die durch Tröpfcheninfektion übertragen werden, können zu beruflich bedingten Krankheiten führen. Voraussetzung dabei ist, dass das Infektionsrisiko am Arbeitsplatz höher ist als das außerberufliche Risiko. Das Infekti-onsrisiko kann insgesamt vorübergehend erhöht sein, z. B. bei einer Epidemie (In-fluenza A/H1N1 oder Andere). Wenn unter solchen Umständen am Arbeitsplatz ein vergleichsweise erhöhtes Infektionsrisiko für die Schwangere oder ihr Kind (z. B. durch Ringelröteln) besteht resultiert daraus ein Beschäftigungsverbot. PROPHYLAXE VOR EINTRITT DER SCHWANGERSCHAFT Eine möglichst frühzeitige Prophylaxe vor Infektionskrankheiten ist der beste Schutz für die Mutter und das ungeborene Kind sowie unter Kosten- und Organisationsas-pekten die günstigste Lösung für den Arbeitgeber. Bei erhöhter Infektionsgefährdung hat der Arbeitgeber nach dem Anhang „Arbeitsmedizinische Pflicht- und Angebotsun-tersuchungen“ der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung sowie Beratung und eine prophylaktische Impfung anzubieten. Kommt es bei einer Beschäftigten ohne ausreichende Immunität zu einer Schwangerschaft, so ist die Freistellung dieser Mitarbeiterin von allen risiko-behafteten Tätigkeiten die einzig mögliche Alternative.  Die Kosten der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung und Impfung trägt der Arbeitgeber. Im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung wird empfohlen, die Immunitätslage gegenüber den besonders relevanten Krankheitserregern festzustel-len. Bei nicht ausreichender Immunität empfiehlt sich - soweit dies unter Berücksichti-gung anderer medizinischer Aspekte möglich ist - eine Impfung vor Eintritt einer Schwangerschaft.  In jedem Fall müssen Impfungen gegen Hepatitis B angeboten werden.  
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BESCHÄFTIGUNG MIT BEFÖRDERUNGSMITTELN Bei Mitarbeiterinnen, bei denen die Fahrzeit einen erheblichen Anteil ihrer Beschäfti-gungszeit ausmacht, ist im Einzelfall zu überprüfen, ob durch Erschütterungen, durch Witterungs-, Straßenzustands- oder Verkehrsverhältnisse gesundheitsschädliche Be-lastungen auftreten können, die eine Beschränkung oder Unterlassung der Fahrtätig-keiten erforderlich machen. Dies gilt insbesondere, wenn die Fahrzeit mehr als die Hälfte der Beschäftigungszeit ausmacht.  Darüber hinaus ist zu prüfen, ob in den Wintermonaten sehr widrige Straßenverhält-nisse vorliegen können und deshalb nach § 4 Abs. 2 Nr. 8 MuSchG die Fahrtätigkeit wegen der erhöhten Unfallgefahr unzulässig ist.  Dies gilt auch, wenn die werdende Mutter zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmit-teln unterwegs ist. NOTHILFE Eine Beschäftigung von Schwangeren mit Tätigkeiten, bei denen sie im Notfall unter Verstoß gegen die Beschäftigungsbeschränkungen Hilfe leisten müssen, ist nicht möglich.  MEHRARBEIT / NACHTARBEIT / SONN- UND FEIERTAGSARBEIT Mit Mehrarbeit über 8,5 Stunden/Tag, in der Nacht zwischen 20.00 Uhr und 06.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen dürfen werdende und stillende Mütter nicht be-schäftigt werden (§ 8 Abs. 1 MuSchG).  Es ist organisatorisch sicherzustellen, dass die Arbeitnehmerin lediglich so viele Be-suche durchführt wie innerhalb der erlaubten Arbeitszeit möglich sind.  BETREUUNG / PFLEGE VON KINDERN Aufgrund des gehäuften Auftretens von Kinderkrankheiten wie Mumps, Masern, Rö-teln, Windpocken, Zytomegalie oder Ringelröteln besteht für Mitarbeiterinnen hier ein ca. doppelt so hohes Risiko, sich mit diesen Krankheitserregern zu infizieren, wie für die deutsche Durchschnittsbevölkerung. Die Infektionen erfolgen durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten wie Urin, Speichel oder Blut.  Besonders problematisch ist die Infektion schwangerer Mitarbeiterinnen durch Erre-ger, die zu Schäden beim ungeborenen Kind führen können. Erkrankungen wie Ma-sern und Windpocken werden in der Regel schnell erkannt. Bei Erkrankungen wie Mumps und Röteln gibt es zahlreiche untypisch verlaufende Krankheitsbilder. Die meisten Infektionskrankheiten sind schon vor Auftreten der Krankheitssymptome ansteckend.   10-30 % aller Kleinkinder - auch klinisch gesunder Kinder- bis zu 5 Jahren scheiden das Zytomegalievirus aus. Dies ist verstärkt bei Kindern bis zum Ende des dritten Le-bensjahres des Fall, kann aber auch bei älteren Kindern insbesondere bei Abwehr-schwäche vorkommen. Das Zytomegalievirus kann Erkrankungen der Leibesfrucht hervorrufen. Daraus ergibt sich, dass in der Regel bei der Behandlung von Kleinkin-dern bis zum Ende des 3. Lebensjahres eine Weiterbeschäftigung Schwangerer ohne ausreichende Immunität nur unter erweiterten Arbeitsschutzmaßnahmen möglich wä-
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re, besser aber unterbleibt. Notwendige Maßnahmen sind hier das Tragen von geeig-neten Handschuhen bei Kontakt zu Körperflüssigkeiten und Händedesinfektion vor den Mahlzeiten. Schwangere, die ältere Kinder ab dem 4. Lebensjahr (beginnt nach dem 3. Geburtstag) behandeln, müssen ebenfalls über Infektionsrisiken informiert und zur Beachtung der o. g. Schutzmaßnahmen verpflichtet werden.  Eine möglichst frühzeitige Prophylaxe vor Infektionskrankheiten ist der beste Schutz für die Mutter und das ungeborene Kind sowie unter Kosten- und Organisationsas-pekten die günstigste Lösung für den Arbeitgeber. Für Arbeitnehmerinnen in o.g. Be-reichen sind nach dem Anhang „Arbeitsmedizinische Pflicht- und Angebotsuntersu-chungen“ der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) Untersu-chungen und das Angebot von Impfungen (vor Eintritt einer Schwangerschaft) gegen Keuchhusten, Diphtherie, Hepatitis A, Masern, Mumps, Röteln und Windpocken vor-geschrieben. Wird eine Beschäftigte ohne ausreichende Immunität schwanger ist die Freistellung dieser Mitarbeiterin von allen risikobehafteten Tätigkeiten die einzig mög-liche Alternative. Derartige nach dem Gesetz zwingende Beschäftigungsverbote ver-ursachen dem Arbeitgeber neben organisatorischen Problemen vermeidbare Kosten.  Liegt keine Immunität nach durchstandener Ringelrötelninfektion vor, so müssen ge-eignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Schwangere, die nicht gegen Ringel-röteln immun sind, dürfen bis zur 20. Schwangerschaftswoche nicht in diesem Be-reich eingesetzt werden. Da bei Entwicklungsverzögerung des Kindes auch Schädi-gungen nach der 20. Schwangerschaftswoche auftreten könnten, sollte die Schwan-gere bei verzögerter Entwicklung den behandelnden Gynäkologen fragen, ob eine Weiterarbeit unter einer Infektionsgefahr durch Ringelröteln möglich ist.  Schwangere sollten über Infektionsrisiken und Schutzmaßnahmen eingehend belehrt werden. Schutzmaßnahmen können z. B. das Tragen geeigneter medizinischer Ein-malhandschuhe (siehe Kapitel Biostoffe) bei Kontakt mit Blut, Speichel und Urin sein. Besteht die Gefahr, dass bei einer Tätigkeit möglicherweise mit Krankheitserregern belastete Körperflüssigkeit in die Augen gelangen kann, ist eine geeignete Schutzbril-le zur Verfügung zu stellen. (weiter Infos im Merkblatt "Werdende Mütter bei der vorschulischen Tagesbetreuung von Kindern")  Bei immundefizienten Patienten kommt es gehäuft zum Auftreten von Infektions-krankheiten bzw. zur Ausscheidung größerer Erregermengen. Laut Angaben der ständigen Impfkommission (STIKO) besteht ein erhöhtes Risiko für Seronegative, an Masern oder Windpocken zu erkranken. Ebenso treten in diesem Bereich vermehrt Zytomegalieerkrankungen auf. Dies schließt einen Umgang von seronegativen Schwangeren mit immundefizienten Patienten aus. ARBEITSPLATZWECHSEL / FREISTELLUNG Ist die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen oder ggf. der Arbeitszeiten unter Be-rücksichtigung des Standes von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonsti-ger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse nicht möglich oder wegen des nachweislich unverhältnismäßigen Aufwandes nicht zumutbar, so hat der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen für einen Arbeitsplatzwechsel zu treffen. Ist ein Ar-beitsplatzwechsel nicht möglich oder nicht zumutbar, dürfen werdende oder stillende Mütter so lange nicht beschäftigt werden, wie dies zum Schutze ihrer Sicherheit und Gesundheit erforderlich ist. 
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Auch der Wunsch der werdenden Mutter, die bisher ausgeübte Tätigkeit fortzusetzen, entbindet den Arbeitgeber nicht von der Pflicht zur Beachtung der Beschäfti-gungsverbote.  Nach § 11 Mutterschutzgesetz ist der schwangeren Arbeitnehmerin im Falle eines Beschäftigungsverbotes vom Arbeitgeber mindestens der Durchschnittsverdienst der letzten dreizehn Wochen oder der letzten drei Monate vor Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft eingetreten ist, weiter zu gewähren.  Auf die Erstattungsbedingungen im Umlageverfahren der gesetzlichen Kranken-kassen (U2-Verfahren) wird hingewiesen. Zur Erstattung ist in der Regel die Kranken-kasse verpflichtet, bei der die Arbeitnehmerin versichert ist.   Bei Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter/innen  des Regierungspräsidiums gerne zur Verfügung.    Stand 1/2015 
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Gefährdung möglichst genau und allgemein verständlich darstellen. Es ist auch möglich darzustellen, welche Art von Tätigkeit die Schwangere ausüben darf.   Auch dem medizinisch nicht vorgebildeten Arbeitgeber muss es möglich sein, Umfang und Dauer des Beschäftigungsverbotes zu erkennen. Das ärztliche Beschäftigungsverbot ist sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmerin  bindend. Die Kosten der Bescheinigung trägt die Arbeitnehmerin. Bei Zweifeln an der Richtigkeit des Attestes kann der Arbeitgeber, unter Beachtung des Rechts der Schwangeren auf freie Arztwahl, eine Nachuntersuchung durch einen anderen Arzt verlangen. Die Kosten hierfür hat der Arbeitgeber zu tragen. Bis zur Vorlage des Ergebnisses der Nachuntersuchung darf die Arbeitnehmerin nur entsprechend dem ursprünglichen Attest beschäftigt werden.   Während der Zeit, in der nach ärztlichem Zeugnis eine Beschäftigung der Frau ganz oder teilweise untersagt ist, hat die Frau ebenso wie bei den gesetzlich normierten Beschäftigungsverboten Anspruch auf den Durchschnittsverdienst entsprechend  § 11 Mutterschutzgesetz.   Auf die Erstattungsbedingungen im Umlageverfahren der gesetzlichen Kranken-kassen (U2-Verfahren) wird hingewiesen. Zur Erstattung ist in der Regel die Krankenkasse verpflichtet, bei der die Arbeitnehmerin versichert ist.    Bei Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter/innen des Regierungspräsidiums gerne zur Verfügung.    08/11  
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 Diese Regelung bietet dem Arzt die Möglichkeit zu bestimmen, welche Tätigkeit über die generellen Beschäftigungsverbote hinaus im Hinblick auf individuelle körperliche Gege-benheiten der einzelnen werdenden Mutter bzw. des ungeborenen Kindes eine Gefahr darstellen können und deshalb nicht mehr ausgeübt werden dürfen und ob leichtere Arbei-ten oder verkürzte Arbeitszeiten zulässig bleiben. Der Entscheidungsspielraum des Arztes erstreckt sich von Beschränkungen hinsichtlich Art, Umfang und Dauer bestimmter Tätig-keiten bis hin zum Verbot jeglicher Tätigkeit.  Voraussetzung ist, dass die Gesundheitsgefährdung ursächlich mit der Schwangerschaft zusammenhängt.  Ein solches Beschäftigungsverbot kommt in Betracht  >   bei normalen Beschwerden der Schwangerschaft (z. B. frühmorgendliches Erbrechen, Übelkeit z. B. ausgelöst durch Gerüche, Rückenschmerzen),  >   bei Komplikationen der Schwangerschaft, die (noch) keinen Krankheitswert haben wie z. B. Risiko einer Fehlgeburt bzw. Frühgeburt, Thromboseneigung sowie  >   bei psychisch bedingtem Stress, der Leben und Gesundheit von Mutter und Kind ge-fährdet. Voraussetzung ist, dass der gefährdende Stress gerade durch die Fortdauer der Beschäftigung verursacht oder verstärkt wird.  Dieses ärztliche Beschäftigungsverbot wird durch Vorlage eines ärztlichen Attestes beim Arbeitgeber wirksam. Das Attest ist klar abzufassen. Es soll die Rechtsgrundlage (§ 3 MuSchG), die voraussichtliche Geltungsdauer, Umfang und Art der untersagten Tätig-keit möglichst genau und allgemein verständlich darstellen, da die Bescheinigung einen hohen Beweiswert hat. Im Hinblick auf die medizinische Schweigepflicht gehören Angaben über den Gesundheitszustand und über den Verlauf der Schwangerschaft nicht in das aus-zustellende ärztliche Zeugnis.  Die Kosten des Attestes trägt die Arbeitnehmerin.  Ein Muster finden Sie auf unserer Homepage unter  > www.rp.baden-wuerttemberg.de  unter dem Link "Formulare" > "Mutterschutz" Ärztliche Beschäftigungsverbote sind ebenso wie generelle Beschäftigungsverbote sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmerin bindend.  Bei begründeten Zweifeln an der Richtigkeit des Attestes kann der Arbeitgeber, unter Be-achtung des Rechts der Schwangeren auf freie Arztwahl, eine Nachuntersuchung durch einen anderen Arzt verlangen. Die Kosten hierfür hat der Arbeitgeber zu tragen. Bis zur Vorlage des Ergebnisses der Nachuntersuchung darf die Arbeitnehmerin nur entsprechend dem ursprünglichen Attest beschäftigt werden.   Abgrenzung zur krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit  Vom ärztlichen Beschäftigungsverbot ist die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit zu un-terscheiden wie z. B. durch grippale Infekte, Krankheiten im HNO-Bereich oder Verletzun-gen.     



 Vorläufiges Beschäftigungsverbot durch den Arzt Grundsätzlich liegen nur die individuellen Beschäftigungsverbote im Zuständigkeitsbereich eines Arztes, nicht aber die, die direkt arbeitsplatzbezogen sind, da der Arzt weder die Be-dingungen am Arbeitsplatz noch die eventuell vorhandenen Umgestaltungsmöglichkeiten des Arbeitgebers im Detail kennt. Bestehen aus ärztlicher Sicht aber ernst zu nehmende Anhaltspunkte dafür, dass durch ihre Arbeit Gefahren für Leben oder Gesundheit der wer-denden Mutter oder des Kindes ausgehen, so kann ausnahmsweise ein vorläufiges Be-schäftigungsverbot bis zur Klärung ausgesprochen werden (vgl. Urteil des BAG vom 11.11.98 - 5 AZR 49/98). Der Arbeitgeber hat dann, ggf. unter Einbeziehung der für den Mutterschutz zuständigen Arbeitsschutzbehörde, eine Überprüfung der vermuteten Gefährdungen am Arbeitsplatz durchzuführen. Das Beschäftigungsverbot besteht bis zur Klärung, ob tatsächlich eine Ge-sundheitsgefährdung durch die Bedingungen am Arbeitsplatz besteht. Ein Muster finden Sie auf unserer Homepage unter  > www.rp.baden-wuerttemberg.de  unter dem Link "Formulare" > "Mutterschutz"  Finanzielle Sicherung  Setzt eine Arbeitnehmerin wegen eines der o. g. Beschäftigungsverbote teilweise oder ganz mit der Arbeit aus, so dürfen für sie dadurch keine finanziellen Nachteile entstehen. Während der gesamten Zeit, in der die Beschäftigung untersagt ist, hat die Schwangere bzw. Stillende Anspruch auf die Zahlung des Durchschnittsverdiensts nach § 11 MuSchG durch den Arbeitgeber. § 1 des Aufwendungsausgleichsgesetzes (AAG) regelt den Erstattungsanspruch der Ar-beitgeber im Rahmen des Umlageverfahrens U2, in das grundsätzlich alle Arbeitgeber ein-bezogen sind.     Weitere Informationen rund um das Thema "Mutterschutz" finden Sie auch auf unserer Homepage  www.rp.baden-wuerttemberg.de  unter dem Link "Formulare" > "Mutterschutz".   Bei Fragen stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiter/innen  der Regierungspräsidien gerne zur Verfügung.    Stand 1/2015 

 



Stand 07/2015 
   
Arbeitgeber (vollständige Anschrift ) Ort, Datum 

      
      

Mitteilung über die Beschäftigung einer  
werdenden Mutter gem. § 5 Abs. 1 
und Auskünfte gem. § 19 Abs. 1 

Mutterschutzgesetz 

Hinweis: Zur Beantwortung der Fragen unter Abschnitt II. 

sind Sie aufgrund § 19 Abs. 1 MuSchG verpflichtet, wenn Sie 

hierzu besondere Aufforderung erhalten haben. Im Rahmen 

der Mitteilung nach § 5 Abs. 1 MuSchG ist die Beantwortung 

der Fragen unter Abschnitt II. freiwillig. 

Die Beantwortung erspart zusätzliche Rückfragen. 

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Mutterschutz 

 

 
Ansprechpartner im Betrieb 
 

Name:       Funktion:         

 

Telefon:        

 

I. Angaben aufgrund § 5 Abs. 1 Mutterschutzgesetz 
 

Vor- und Zuname der werdenden Mutter:       

Voraussichtlicher Entbindungstermin:       

 

II. Angaben zum bisherigen Arbeitsplatz aufgrund § 19 Abs. 1 Mutterschutzgesetz 

Vor Bekanntwerden der 
Schwangerschaft beschäftigt 
als (Beruf, Tätigkeit) 

      Das Arbeitsverhältnis ist 
 

 unbefristet 

 befristet bis       
 
Heimarbeit 

 ja       nein 

Beschäftigungsort (Zweigstelle, 
Filiale, Abteilung) 

      

 
Arbeitszeit 

Wöchentliche Arbeitszeit       Stunden Akkordarbeit 
Akkord-/Stücklohn, Gruppenakkord etc. 

 ja      nein 
 
 

Fließarbeit mit  
vorgeschriebenen  
Arbeitstempo 

 ja      nein 

Tägliche Arbeitszeit       Stunden 

Gleitzeit  ja       nein 

Sonntagsarbeit  ja       nein 

Arbeitszeit vor 6.00 Uhr 
oder nach 20.00 Uhr 

 ja       nein 

 
Gefährdungsbeurteilung der bisherigen beruflichen Tätigkeit nach § 5 Arbeitsschutzgesetz in Verbin-
dung mit § 1 der Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz: 
 

a) Musste die Beschäftigte regelmäßig Lasten von mehr als 5 kg Gewicht  
von Hand heben, bewegen oder befördern? 

 ja       nein 

b) Musste die Beschäftigte gelegentlich Lasten von mehr als 10 kg Gewicht  
von Hand heben, bewegen oder befördern? 

 ja       nein 

c) War die Beschäftigte extremer Hitze, Kälte oder Nässe ausgesetzt? 
Falls ja, bitte nähere Angaben: 

      

 ja       nein 

d) War die Beschäftigte Lärm über 80 dB(A) oder impulsartigen Geräuschen ausgesetzt? 
Falls ja, bitte nähere Angaben (Dauerschallpegel, Impulslärm): 

      

 ja       nein 

e) War die Beschäftigte ionisierender Strahlung ausgesetzt (z. B. Röntgenstrahlen)?  
Falls ja, bitte nähere Angaben, ob sie im Kontrollbereich beschäftigt wird: 

      

 ja       nein 
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f) Konnte die Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz durch Gefahrstoffe gefährdet werden? Falls ja, bitte nähere 
Angaben: 

      

 ja       nein 

g) Konnte die Beschäftigte an ihrem Arbeitsplatz durch biologische Arbeitsstoffe 
der Risikogruppen 2 – 4, z. B. Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten, gefährdet werden? 
Falls ja, bitte nähere Angaben: 

      

 ja       nein 

h) War die Beschäftigte mit Arbeiten beschäftigt, bei denen sie sich häufig erheblich strecken oder beugen 
oder dauernd hocken oder sich gebückt halten muss? 

 ja       nein 

i) War die Beschäftigte erhöhten Unfallgefahren, insbesondere der Gefahr, auszugleiten, zu fallen, abzu-
stürzen oder Kontakt mit aggressiven/agitierten Personen ausgesetzt? 
Falls ja, bitte nähere Angaben: 

      

 ja       nein 

 
Zusätzliche Angaben bei Beschäftigung im Gesundheitswesen 
 

j) Hatte die Beschäftigte Umgang mit Zytostatika?   ja       nein 

k) Hatte die Beschäftigte Umgang mit indizierten Personen bzw. mit potentiell infektiösem Material, z. B. 
Blut, Körpersekreten, Untersuchungsgut, Wäsche, Verbandsmaterial? 
Falls ja, bitte nähere Angaben: 

      

 ja       nein 

l) Assistierte die Beschäftigte bei Operationen, Punktionen oder Injektionen oder führte diese selbst aus?  ja       nein 

 
Zusätzliche Angaben beim beruflichen Umgang mit Kindern 
 

m) Die Beschäftigte hatte Umgang mit Kindern 
   < 3 Jahre      3 - 6 Jahre     6 - 10 Jahre     > 10 Jahre 

 ja       nein 

n) Ist die Überprüfung der Immunität erfolgt?  ja       nein 

 
 

III. Liegt eine betriebsärztliche Stellungnahme vor?  ja    nein 
 

IV. Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 
 

Aufgrund der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung (siehe II.) erfolgte 
 

 1. keine Änderung der Arbeitsbedingungen  keine Änderung Arbeitszeit 
 2. eine Änderung der Arbeitsbedingungen*  eine Änderung der Arbeitszeit* 
 3. eine Umsetzung*  Durchschnittsverdienst nach § 11 Abs. 1 MuSchG  
 4. eine teilweise Freistellung von der Arbeit* 
 5. eine völlige Freistellung von der Arbeit* (Beschäftigungsverbot nach § 4 MuSchG) 

*) Konkrete Angaben unter V.) 

 

V. Konkrete Angaben zum jetzigen Arbeitsplatz bzw. zur jetzigen Arbeitszeit 
 

      

 
Damit wurden die oben bejahten Gefährdungen ausgeschlossen  ja    nein 

Ist eine geeignete Liegemöglichkeit vorhanden?   ja    nein 

 

VI. Wurde ein individuelles Beschäftigungsverbot (vom behandelnden Arzt) nach 
§ 3 MuSchG ausgesprochen?   ja    nein 

 
 
 
 
 
………………………………………………………………….… 
(Datum, Unterschrift des Arbeitgebers) 





25  Protokoll  ASA-Sitzung 

  25_Vorlage ASA Protokoll.doc  
 Allgemeine Daten Betrieb:  Protokoll  Datum der ASA-Sitzung: ……………… Einladung von:   Protokollant: Grund für die ASA-Sitzung  Turnusmäßig gem. § 11 ASiG                                     Aus besonderem Anlass:   Teilnehmer der ASA-Sitzung Name Unternehmen Funktion   Heimleitung   Pflegedienstleitung   Sicherheitsbeauftragter    Haustechniker   WB-Leitung   QMB   Betriebsarzt   Fachkraft f. Arbeitssicherheit    Sicherheitsbeauftragte   Hauswirtschaftsleiter        



25  Protokoll  ASA-Sitzung 

  25_Vorlage ASA Protokoll.doc  
 Dokumentation Lfd. Nr. Thema Ergebnis / Maßnahmen Zuständigkeit Termin 1 Begrüßung/ Agenda     

2 Protokoll der letzten Sitzung    
3 Unfälle  Info  

4 Infektionen, MRSA etc.    



25  Protokoll  ASA-Sitzung 

  25_Vorlage ASA Protokoll.doc  
Lfd. Nr. Thema Ergebnis / Maßnahmen Zuständigkeit Termin 5 Gefährdungs-beurteilung/ Gefahrstoff-verzeichnis/ etc. 

   

6 Unterweisung    

7 Aktuelle Themen    



25  Protokoll  ASA-Sitzung 

  25_Vorlage ASA Protokoll.doc  
Lfd. Nr. Thema Ergebnis / Maßnahmen Zuständigkeit Termin 6 Betriebsarzt-informationen Impfungen/ Untersuchungen/ Nadelstich-verletzungen             

   

7 Gefährdungs-beurteilung    

8 Neuerungen / Sonstiges    9 Termin nächste ASA-Sitzungen    
 



25  Protokoll  ASA-Sitzung 

  25_Vorlage ASA Protokoll.doc  
   Verteiler  …………….…………….  …………….…………….  …………….…………….  …………….…………….  …………….…………….  …………….…………….  …………….……………. Bitte um Weiterleitung im Betrieb an ASA- Sitzungsteilnehmer 

Protokoll erstellt von:  Name:  Straße:  Ort  Tel.:  Handy:  Mail:  
Datum, Unterschrift   
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 Datum:    Örtlichkeit:  Teilnehmer:  Grund der Begehung:        Nr. Gefährdung/Belastung/Prüfkriterium Bemerkung Maßnahmen!Verantwortlicher Termin     
    
    
    
    

 

26_Muster Begehungsprotokoll 
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 27_Vorlage Jahresbericht.doc 

Bericht nach § 5 DGUV – Vorschrift 2 für 2015    Betriebsarzt/ FaSi:  ______________________________   Firma:   ______________________________   Organisatorisches:    Einsatzzeit:  ______________________________   Betriebsbesichtigungen  Datum Themen         Vorsorgeuntersuchungen  G 42  G 24  G 37      Arbeitsmedizinische Beratung/ Beurteilung von Mitarbeitern  BAP Brillen  BEM Fälle  Grippeschutzimpfungen  Psychische Beratungen        
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 27_Vorlage Jahresbericht.doc 

Sicherheitstechnische Beratungen            Gefährdungsbeurteilungen            Teilnahme an ASA Sitzungen            Zusammenarbeit FaSi/ BA            Beratungen, Vorschläge, Schwerpunktaktionen:     Zusammenfassung, Auswertungen:     Schwerpunktaktionen und Vorhaben für das nächste Jahr: 
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17.

Die Unfallschilderung kann auf der Rückseite oder auf einem Beiblatt fortgesetzt werden.

Die Schilderung des Unfallhergangs soll detaillierte Angaben zum Unfall und zu seinen näheren 
Umständen enthalten (wo, wie, warum, unter welchen Umständen, Angabe der beteiligten Geräte 
oder Maschinen). Insbesondere auf die folgenden Punkte sollte die Schilderung des Unfallhergangs 
eingehen.

Anzugeben ist der Betriebsteil, in dem sich der Unfall ereignete: z. B. Büro, Schlosserei, Verkauf in 
der Herrenkonfektion, Betriebshof, Gewächshaus, Stall.

Anzugeben ist die Tätigkeit, die die verletzte Person ausübte. Z. B. ... bediente einen Kunden, ... trug  
Unterlagen zum Meisterbüro, ... schlug einen Bolzen heraus, ... entlud Lieferwagen, ... reparierte 
Maschine (Art, Hersteller, Typ, Baujahr).

Anzugeben sind die Umstände, die den Verlauf des Unfalls kennzeichnen (unfallauslösende Umstände, 
welche Arbeitsmittel wurden benutzt bzw. an welchen Maschinen und Anlagen wurde gearbeitet). 
Z. B.: ...beugte sich zu weit zur Seite aus, dadurch rutschte die Leiter weg und die Person stürzte 3 m 
in die Tiefe, ... verkantete das Holz und wurde von der Holzkreissäge (Hersteller, Typ, Baujahr) 
erfasst, ... rutschte durch auf dem Boden liegenden Abfall/Schmutz/Öl/Dung aus.

Waren Arbeitsbedingungen wie Hitze, Kälte, Lärm, Staub, Strahlung gegeben, die mit dem Unfall im 
Zusammenhang stehen könnten? 
Wurde mit Gefahrstoffen umgegangen, die mit dem Unfall im Zusammenhang stehen könnten?

18. Beispiele: Rechter Unterarm - Linker Zeigefinger - Linker Fuß und rechte Kopfseite.

19. Beispiele: Prellung, Knochenbruch, Verstauchung, Verbrennung, Platzwunde, Schnittverletzung.

23. Hier einsetzen z. B. Verkäuferin, Buchhalter, Maurer, Elektroinstallateur, Krankenschwester, Landwirt 
Gärtner und nicht "Arbeiter", "Angestellter" oder "Unternehmer".

25. Beispiele: Büro, Lager, Schlosserei, Labor, Lebensmittelabteilung, Fabrikhof, Bauhof.

13. Bei gesetzlicher Krankenversicherung mit Anspruch auf Krankengeld genügt Name, PLZ und Ort der 
Kasse; in anderen Fällen bitte zusätzlich Art der Versicherung angeben (z. B. Privatversicherung, 
Rentnerkrankenversicherung, Familienversicherung, freiwillige Versicherung bei gesetzlicher 
Krankenkasse).

II.  Erläuterungen zu den Fragen der Unfallanzeige

2. Anzugeben ist die Unternehmensnummer (Mitgliedsnummer) beim Unfallversicherungsträger 
(z. B. enthalten im Beitragsbescheid oder im Bescheid über die Zuständigkeit).

9. Der im Unternehmen tätige Beschäftigte einer Zeitarbeitsfirma/eines Personaldienstleisters ist ein 
Leiharbeitnehmer. (Es liegt ein Arbeitnehmerüberlassungsvertrag vor.)



Geschlecht Staatsangehörigkeit

Anspruch auf Entgeltfortzahlung

Name und Anschrift des Unternehmers

Name, Vorname d. Versicherten 5  Geburtsdatum Tag Monat Jahr

Postleitzahl Ort

Empfänger

 
 
 
 

Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege
Bezirksverwaltung
Postfach

Unfallanzeige

7

4

12

14

3

1

männlich weiblich

Unternehmensnummer des Unfallversicherungsträgers2

9  Leiharbeitnehmer

ja nein

Auszubildender10

ja nein

Ist d. Versicherte11

8

Unternehmer

mit dem Unternehmer verwandt

Ehegatte des Unternehmers

Gesellschafter/Geschäftsführer

besteht für Wochen
Krankenkasse des Versicherten (Name, PLZ, Ort)13

Tödlicher Unfall?

ja nein

15 Unfallzeitpunkt

Tag Monat Jahr Stunde Minute

16 Unfallort (genaue Orts-und Straßenangabe mit PLZ)

17 Ausführliche Schilderung des Unfallhergangs (Verlauf, Bezeichnung des Betriebsteils, ggf. Beteiligung von Maschinen, Anlagen, Gefahrstoffen)

Die Angaben beruhen auf der Schilderung d. Versicherten anderer Personen

Verletzte Körperteile18 Art der Verletzung19

Wer hat von dem Unfall zuerst Kenntnis genommen? (Name, Anschrift des Zeugen)20
ja nein

War diese Person Augenzeuge?

Name und Anschrift des erstbehandelnden Arztes/Krankenhauses21

Minute

Beginn und Ende der Arbeitszeit des Versicherten22

Stunde

Beginn

MinuteStunde

Ende

Zum Unfallzeitpunkt beschäftigt/tätig als23 Seit wann bei dieser Tätigkeit24 Monat Jahr

In welchem Teil des Unternehmens ist d. Versicherte ständig tätig?25

Hat d. Versicherte die Arbeit eingestellt?26 nein sofort
MonatTag Stunde

später, am

Hat d. Versicherte die Arbeit wieder aufgenommen?27 nein ja, am Tag Monat Jahr

Datum28 Unternehmer/Bevollmächtigter Betriebsrat (Personalrat) Telefon-Nr. für Rückfragen (Ansprechpartner)

Straße, Hausnummer6

Aktenzeichen:

Postleitzahl



Geschlecht Staatsangehörigkeit

Anspruch auf Entgeltfortzahlung

Name und Anschrift des Unternehmers

Name, Vorname d. Versicherten 5  Geburtsdatum Tag Monat Jahr

Postleitzahl Ort

Empfänger

 
 
 
 

Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege
Bezirksverwaltung
Postfach

Unfallanzeige

7

4

12

14

3

1

männlich weiblich

Unternehmensnummer des Unfallversicherungsträgers2

9  Leiharbeitnehmer

ja nein

Auszubildender10

ja nein

Ist d. Versicherte11

8

Unternehmer

mit dem Unternehmer verwandt

Ehegatte des Unternehmers

Gesellschafter/Geschäftsführer

besteht für Wochen
Krankenkasse des Versicherten (Name, PLZ, Ort)13

Tödlicher Unfall?

ja nein

15 Unfallzeitpunkt

Tag Monat Jahr Stunde Minute

16 Unfallort (genaue Orts-und Straßenangabe mit PLZ)

17 Ausführliche Schilderung des Unfallhergangs (Verlauf, Bezeichnung des Betriebsteils, ggf. Beteiligung von Maschinen, Anlagen, Gefahrstoffen)

Die Angaben beruhen auf der Schilderung d. Versicherten anderer Personen

Verletzte Körperteile18 Art der Verletzung19

Wer hat von dem Unfall zuerst Kenntnis genommen? (Name, Anschrift des Zeugen)20
ja nein

War diese Person Augenzeuge?

Name und Anschrift des erstbehandelnden Arztes/Krankenhauses21

Minute

Beginn und Ende der Arbeitszeit des Versicherten22

Stunde

Beginn

MinuteStunde

Ende

Zum Unfallzeitpunkt beschäftigt/tätig als23 Seit wann bei dieser Tätigkeit24 Monat Jahr

In welchem Teil des Unternehmens ist d. Versicherte ständig tätig?25

Hat d. Versicherte die Arbeit eingestellt?26 nein sofort
MonatTag Stunde

später, am

Hat d. Versicherte die Arbeit wieder aufgenommen?27 nein ja, am Tag Monat Jahr

Datum28 Unternehmer/Bevollmächtigter Betriebsrat (Personalrat) Telefon-Nr. für Rückfragen (Ansprechpartner)

Straße, Hausnummer6

Aktenzeichen:

Postleitzahl



Geschlecht Staatsangehörigkeit

Anspruch auf Entgeltfortzahlung

Name und Anschrift des Unternehmers

Name, Vorname d. Versicherten 5  Geburtsdatum Tag Monat Jahr

Postleitzahl Ort

Empfänger

 
 
 
 

Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege
Bezirksverwaltung
Postfach

Unfallanzeige

7

4

12

14

3

1

männlich weiblich

Unternehmensnummer des Unfallversicherungsträgers2

9  Leiharbeitnehmer

ja nein

Auszubildender10

ja nein

Ist d. Versicherte11

8

Unternehmer

mit dem Unternehmer verwandt

Ehegatte des Unternehmers

Gesellschafter/Geschäftsführer

besteht für Wochen
Krankenkasse des Versicherten (Name, PLZ, Ort)13

Tödlicher Unfall?

ja nein

15 Unfallzeitpunkt

Tag Monat Jahr Stunde Minute

16 Unfallort (genaue Orts-und Straßenangabe mit PLZ)

17 Ausführliche Schilderung des Unfallhergangs (Verlauf, Bezeichnung des Betriebsteils, ggf. Beteiligung von Maschinen, Anlagen, Gefahrstoffen)

Die Angaben beruhen auf der Schilderung d. Versicherten anderer Personen

Verletzte Körperteile18 Art der Verletzung19

Wer hat von dem Unfall zuerst Kenntnis genommen? (Name, Anschrift des Zeugen)20
ja nein

War diese Person Augenzeuge?

Name und Anschrift des erstbehandelnden Arztes/Krankenhauses21

Minute

Beginn und Ende der Arbeitszeit des Versicherten22

Stunde

Beginn

MinuteStunde

Ende

Zum Unfallzeitpunkt beschäftigt/tätig als23 Seit wann bei dieser Tätigkeit24 Monat Jahr

In welchem Teil des Unternehmens ist d. Versicherte ständig tätig?25

Hat d. Versicherte die Arbeit eingestellt?26 nein sofort
MonatTag Stunde

später, am

Hat d. Versicherte die Arbeit wieder aufgenommen?27 nein ja, am Tag Monat Jahr

Datum28 Unternehmer/Bevollmächtigter Betriebsrat (Personalrat) Telefon-Nr. für Rückfragen (Ansprechpartner)

Straße, Hausnummer6

Aktenzeichen:

Postleitzahl



Geschlecht Staatsangehörigkeit

Anspruch auf Entgeltfortzahlung

Name und Anschrift des Unternehmers

Name, Vorname d. Versicherten 5  Geburtsdatum Tag Monat Jahr

Postleitzahl Ort

Empfänger
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für Gesundheitsdienst und 
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Unfallanzeige
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ja nein
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Tag Monat Jahr Stunde Minute
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17 Ausführliche Schilderung des Unfallhergangs (Verlauf, Bezeichnung des Betriebsteils, ggf. Beteiligung von Maschinen, Anlagen, Gefahrstoffen)

Die Angaben beruhen auf der Schilderung d. Versicherten anderer Personen

Verletzte Körperteile18 Art der Verletzung19

Wer hat von dem Unfall zuerst Kenntnis genommen? (Name, Anschrift des Zeugen)20
ja nein

War diese Person Augenzeuge?

Name und Anschrift des erstbehandelnden Arztes/Krankenhauses21

Minute

Beginn und Ende der Arbeitszeit des Versicherten22

Stunde

Beginn

MinuteStunde

Ende

Zum Unfallzeitpunkt beschäftigt/tätig als23 Seit wann bei dieser Tätigkeit24 Monat Jahr

In welchem Teil des Unternehmens ist d. Versicherte ständig tätig?25

Hat d. Versicherte die Arbeit eingestellt?26 nein sofort
MonatTag Stunde

später, am

Hat d. Versicherte die Arbeit wieder aufgenommen?27 nein ja, am Tag Monat Jahr

Datum28 Unternehmer/Bevollmächtigter Betriebsrat (Personalrat) Telefon-Nr. für Rückfragen (Ansprechpartner)

Straße, Hausnummer6

Aktenzeichen:

Postleitzahl
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Auszubildender10

ja nein

Ist d. Versicherte11

8

Unternehmer

mit dem Unternehmer verwandt

Ehegatte des Unternehmers
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besteht für Wochen
Krankenkasse des Versicherten (Name, PLZ, Ort)13

Tödlicher Unfall?

ja nein

15 Unfallzeitpunkt

Tag Monat Jahr Stunde Minute

16 Unfallort (genaue Orts-und Straßenangabe mit PLZ)

17 Ausführliche Schilderung des Unfallhergangs (Verlauf, Bezeichnung des Betriebsteils, ggf. Beteiligung von Maschinen, Anlagen, Gefahrstoffen)

Die Angaben beruhen auf der Schilderung d. Versicherten anderer Personen

Verletzte Körperteile18 Art der Verletzung19

Wer hat von dem Unfall zuerst Kenntnis genommen? (Name, Anschrift des Zeugen)20
ja nein

War diese Person Augenzeuge?

Name und Anschrift des erstbehandelnden Arztes/Krankenhauses21

Minute

Beginn und Ende der Arbeitszeit des Versicherten22

Stunde

Beginn

MinuteStunde

Ende

Zum Unfallzeitpunkt beschäftigt/tätig als23 Seit wann bei dieser Tätigkeit24 Monat Jahr

In welchem Teil des Unternehmens ist d. Versicherte ständig tätig?25

Hat d. Versicherte die Arbeit eingestellt?26 nein sofort
MonatTag Stunde

später, am

Hat d. Versicherte die Arbeit wieder aufgenommen?27 nein ja, am Tag Monat Jahr

Datum28 Unternehmer/Bevollmächtigter Betriebsrat (Personalrat) Telefon-Nr. für Rückfragen (Ansprechpartner)

Straße, Hausnummer6

Aktenzeichen:

Postleitzahl





riskoo.de – Gefährdungsbeurteilung
Prüfliste: Kundenwohnungen

Datum:                                                Firma:

Nr. Gefährdung/Belastung Prüfkriterium Schutzziel

Rechtsgrundlage

Erfüllt Bemerkung Maßnahmen

Verantw.:    Termin:

Geprüft

 Zugang zur Wohnung

1102 Ist geregelt, dass betroffene Mitarbeiter über Besonderheiten

zum Zugang der Kundenwohnung unterrichtet werden?

ArbSchG § 12

ArbSchG § 14

DGUV Vorschrift 1 § 4

Unfall- und Gesundheitsgefahr durch Unkenntnis, fehlender Nachweis der Unterweisung

1103 Ist die Umsetzung von notwendigen Veränderungsmaßnahmen

im Wohnumfeld des Kunden geregelt?

ArbSchG § 5

Erforderliche Schutzmaßnahmen werden nicht getroffen

1104 Sind organisatorische Regelungen für den Winterdienst bei

Kundenwohnungen getroffen?

ASR A1.5/1,2

ASR A1.8

Rutsch- und Sturzgefahr

1105 Wird geprüft ob die Beleuchtung an Ein- und Ausgängen sowie

im Inneren des Gebäudes der Kundenwohungen ausreichend

ist?

ArbStättV § 3

ASR A3.4

Mangelhafte Prävention

1106 Wird geprüft ob die Zugänge zu den Kundenwohnungen frei von

Hindernissen, Sturz- und Stolperstellen sind?

ArbStättV Anhang Abs. 1.8 Pkt. 1

ArbStättV § 3

ArbStättV § 4 Abs. 4

ASR A1.7

Anstoß-, Stolper-, Rutsch-, und Sturzgefahr

 Stolpergefahren

1107 Wird geprüft ob die Fußböden in Kundenwohnungen

rutschhemmend und frei von Unebenheiten, Stolperstellen und

gefährlichen Schrägen sind?

ASR A1.5/1,2

Stolper-, Rutsch- und Sturzgefahr

1108 Wird geprüft ob Treppen mit mehr als 4 Stufen über einen

Handlauf verfügen?

ArbStättV § 3

ASR A1.8 Abs. 4.5 Pkt. 10

Kein sicheres Begehen der Treppen, Sturzgefahr
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riskoo.de – Gefährdungsbeurteilung
Prüfliste: Kundenwohnungen

Nr. Gefährdung/Belastung Prüfkriterium Schutzziel

Rechtsgrundlage

Erfüllt Bemerkung Maßnahmen

Verantw.:    Termin:

Geprüft

1109 Wird von den Beschäftigten nur geeignetes Schuhwerk

getragen?

ArbSchG § 15

ArbSchG § 5

DGUV Regel 112-191

Stolper-, Rutsch- und Sturzgefahr

 Umgang mit elektrischen Geräten

1110 Ist der Umgang mit kundeneigenen elektrischen Geräten geregelt

und allen Mitarbeitern bekannt?

DGUV Vorschrift 3 § 5

Unfall- und Verletzungsgefahr durch Stromschlag

1111 Ist geregelt, dass defekte elektrische Geräte nicht benutzt

werden?

DGUV Vorschrift 3 § 5

Unfall- und Verletzungsgefahr durch Stromschlag

 Besteigen von Leitern und Tritten

1112 Ist geregelt, dass die Benutzung von Leitern und Tritten nur bei

Arbeiten in geringem Umfang/mit geringer Gefährdung und ohne

zusätzliche Absturzgefahren erfolgen darf?

BetrSichV Anhang 2 Abs. 5.1.4

BetrSichV § 3

Absturzgefahr

1113 Werden die Beschäftigten über den sicherheitsgerechten

Umgang mit Leitern unterwiesen und wird dies dokumentiert?

ArbSchG § 12

ArbSchG § 14

BetrSichV § 9

Unfall- und Gesundheitsgefahr durch Unkenntnis, fehlender Nachweis der Unterweisung

 Notfälle

1114 Ist durch Meldeeinrichtungen und organisatorische Maßnahmen

sichergestellt, dass unverzüglich die notwendige Hilfe

herbeigerufen werden kann?

ArbMedVV Anhang Teil 2 Abs. 1

ArbSchG § 10 Abs. 1

DGUV Vorschrift 1 § 24 Abs. 1

DGUV Vorschrift 1 § 25 Abs. 1

Schnelle Alarmierung nicht möglich

1115 Erste-Hilfe-Material ist in ausreichender Menge vorhanden. DGUV Vorschrift 1 § 25 Abs. 2

Sachgerechte Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht möglich
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riskoo.de – Gefährdungsbeurteilung
Prüfliste: Kundenwohnungen

Nr. Gefährdung/Belastung Prüfkriterium Schutzziel

Rechtsgrundlage

Erfüllt Bemerkung Maßnahmen

Verantw.:    Termin:

Geprüft

1116 Werden auch über Selbstversorgungen von Verletzungen

Aufzeichnungen geführt und mindestens fünf Jahre lang

aufbewahrt?

DGUV Vorschrift 1 § 24 Abs. 6

Fehlender Nachweis des Unfalls und der Verletzung (Beweismittel)

 Tiere in der Wohnung

1117 Es ist sichergestellt, dass von in Kundenwohnungen gehalten

Tieren keine Gefahr für die Beschäftigten ausgeht.

ArbSchG § 5

Verletzungsgefahr durch Quetschen, Kratzen, Beißen und Gefahr der Wundinfektionen oder zur Übertragung von Zoonosen

 Nichtraucherschutz

1118 Ist der Nichtraucherschutz auch in den Kundenwohnungen

sichergestellt?

ArbSchG § 4

Gesundheitsgefahren durch Nikotin

 Hygiene

1119 Verfügen die Kundenwohnungen über einen leicht erreichbaren

Handwaschplatz mit fließend warmen und kaltem Wasser?

BioStoffV § 9

Infektionsgefährdung, ungenügende Hygiene

1120 Stehen den Beschäftigten in den Kundenwohnungen

Händedesinfektionsmittel, hautschonende Waschmittel,

geeignete Hautschutz- und – pflegemittel sowie

Einmalhandtücher zur Verfügung?

BioStoffV § 9

Infektionsgefährdung, ungenügende Hygiene

1121 Kann die Nahrungsaufnahme in einem nicht kontaminierten

Bereich der Kundenwohnungen erfolgen?

ArbSchG § 4

BioStoffV § 11

GefStoffV § 8

TRBA 250

TRGS 500

Gesundheitsgefahren durch Nahrungs- aufnahme in verschmutzter/ infektiöser Umgebung

1122 Ist eine Toilettennutzung gewährleistet? ArbStättV Anhang Abs. 4.1

ArbStättV § 6 Abs. 2
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riskoo.de – Gefährdungsbeurteilung
Prüfliste: Kundenwohnungen

Nr. Gefährdung/Belastung Prüfkriterium Schutzziel

Rechtsgrundlage

Erfüllt Bemerkung Maßnahmen

Verantw.:    Termin:

Geprüft

Gesundheits- einschließlich Infektionsgefährdung
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Vorläufiges Formular für den Fall einer evtl. infektiösen Nadelstichverletzung 

31_Formular_Nadelstichverletzung.docx  Seite 1 

 Im Falle einer evtl. infektiösen Nadelstichverletzung ist es wichtig, dass Sie sich innerhalb der ersten 4 Stunden in ei-ner Klinik vorstellen, oder bei einem Arzt, der sofort die Laborergebnisse erhält und das weitere Vorgehen be-stimmen kann. Bitte nehmen Sie dieses Formular mit in die Klinik, wenn Sie sich an einer evtl. infektiösen Nadel ge-stochen haben, und geben Sie es dem behandelnden Arzt.  Er sollte es Ihnen ausgefüllt wieder mitgeben. Alle Fragen sollten beantwortet sein. Anschließend  senden Sie bitte eine ausgefüllte  Kopie dieses Schreibens an Ihren Betriebsarzt. 1. Fragen zur Nadelstichverletzung Name und Adresse der Einrichtung (Pflege-heim, Sozialstation, etc.)    Name und Geburtsdatum des Mitarbeiters/in, der/die sich gestochen hat    Datum/ Uhrzeit der Nadelstichverletzung:   Name des Bewohners, an dessen Nadel Sie sich gestochen haben (wenn bekannt)    Sind Krankheiten des Bewohners/ Patienten bekannt?    Genaue Beschreibung (Art der Nadel, Verlet-zungsmechanismus, wo verletzt):     Erste-Hilfe-Maßnahmen?     Ist ein Eintrag in das Verbandsbuch erfolgt?  ☐ ja 
☐ nein ( bei Nein bitte nachholen!)  2. Für den im Notfall behandelnden Arzt: Name des Arztes, Name der Einrichtung (Stempel)    Ist eine Hepatitis B Impfung der/s Mitarbeiters/ in dokumentiert?  ☐ Impfschutz vollständig 
☐ Impfschutz unvollständig  Ist der letzte Anti-Hbs-Wert bekannt? ☐ ja 
☐ nein    

Adresse des Betriebsarztes  



Vorläufiges Formular für den Fall einer evtl. infektiösen Nadelstichverletzung 

31_Formular_Nadelstichverletzung.docx  Seite 2 

3. Bitte sofortige Blutentnahme:  Folgende Werte sollten nach Regeluntersuchungsprogramm kontrolliert werden:  Kontrolle von:  
• BB, Leberwerte, Anti HCV, HIV, und 
• wenn keine Hepatitis B Impfung besteht è Anti Hbc:  
• wenn eine Hepatitis B Impfung besteht è Anti Hbs:  Siehe Schema Regeluntersuchungsprogramm: 

 

 Eine erforderliche Impfung sollte am Tag der Nadelstichverletzung durchgeführt werden! (s. Flussdiagramm oben)   



Vorläufiges Formular für den Fall einer evtl. infektiösen Nadelstichverletzung 
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 4. Bewertung durch den erstversorgenden Arzt: Eine Impfung gegen Hepatitis B ist erforderlich (s. Flussdiagramm): ☐ ja 
☐ nein Bei ja: Hepatitis B Impfung wurde durchgeführt am:    Impfstoff:    Impfung ist im Impfausweis eingetragen?  
☐ ja 
☐ nein Ist eine PEP (Postexpositionsprophylaxe) Hepatitis C erforderlich ?       ☐ ja 
☐ nein  Bei ja:  Therapie mit .................................   begonnen und weitere Termine vergeben Ist eine PEP (Postexpositionsprophylaxe)  Hepatitis  HIV  erforderlich ? ☐ ja 
☐ nein Bei ja:  Therapie mit .................................   begonnen und weitere Termine vergeben  5. Für den weiterbehandelnden Arzt  Eine weitere Impfung ist erforderlich am  1. Termin: ........................................  2. Termin: .......................................   Weitere Termine zur Blutentnahme sind erforderlich in der KW  ...................................................   1. Termin: ........................................  2. Termin: .......................................   Diese Termine zur Kontrolle nach Nadelstichverletzung können im Krankenhaus, beim Hausarzt/ D-Arzt oder Betriebsarzt durchgeführt werden.       .............................................   .........................................................................   .................................  Datum  Name/ Stempel des behandelnden Arztes  Unterschrift   



32_Bildschirmarbeitsplatzbrille.docx 

        

  

                         

Alltagsbrille vorhanden oder bisher keine Sehhilfe  vorhanden ärztlich verordnete Bildschirmarbeitsplatzbrille vorhanden 
Sehschärfe genügt ohne bzw. mit Alltagsbrille den Anforderungen 

Sehschärfe genügt ohne bzw. mit Alltagsbrille nicht den Anforderungen 
Sehschärfe genügt mit Bildschirmarbeits-platzbrille den Anforderungen 

Sehschärfe genügt mit Bildschirmarbeits-platzbrille nicht den Anforderungen 

Arbeitsmedizinische Vorsorge G 37 

Bildschirmarbeits-platzbrille nicht erforderlich (Neu-)Anpassung einer Alltagsbrille (nicht durch den Arbeitgeber finanziert) 
keine neue Bildschirmarbeits-platzbrille  erforderlich 

neue Bildschirm-arbeitsplatzbrille mit veränderten Korrekturwerten erforderlich 
Arbeitserprobung mit korrekter Alltagsbrille Empfehlung einer Neuanpassung der Bildschirm-arbeitsplatzbrille 

(Seh-)Beschwerden bei der Bildschirmarbeit keine Beschwerden  

erneute Vorstellung bei MED zu Sehtest/ Beratung spezielle Bildschirm-arbeitsplatzbrille nicht erforderlich  
ggf. Empfehlung einer Bildschirm-arbeitsplatzbrille 



33_Liste arbeitsmedizinische Vorsorgen in der Pflege.xlsx Seite 1

Tätigkeit Gefährdung/neue Bezeichnung UntersuchungVorsorge?Pflicht?Angebot? Eignung?
arbeitsmedizinische Inhalte Rechtsquelle

stationäre Pflege Biostoff ** G 42 P-Vorsorge Keine ImpfpflichtBeratung zur Übertragung von ErkrankungenKontrolle des Impfausweises, Blutuntersuchung, UrinkontrolleAngebot Impfung Hepatitis A und B
BioStoffVArbmedVV

Feuchtarbeit*  ≥ 2h G 24 A- Vorsorge Kontrolle der Haut und Beratung zu hautbelastenden Tätigkeiten und deren Vermeidung, richtige PSA ArbmedVV
Feuchtarbeit*  ≥ 4h G 24 P-Vorsorge Kontrolle der Haut und Beratung zu hautbelastenden Tätigkeiten und deren Vermeidung, richtige PSA ArbmedVV
Bildschirmarbeitsplatz-untersuchung G 37 A- Vorsorge Sehtest, Beratung  zur Bildschirmtätigkeit ArbmedVVHauswirtschaft Reinigungskräfte Biostoff ** G 42 P-Vorsorge Keine ImpfpflichtBeratung zur Übertragung von ErkrankungenKontrolle des Impfausweises, Blutuntersuchung, UrinkontrolleAngebot Impfung Hepatitis A und BHepatitis C und HIV Angebot bei Bewohnern mit diesen Erkrankungen

BioStoffVArbmedVV



33_Liste arbeitsmedizinische Vorsorgen in der Pflege.xlsx Seite 2

Tätigkeit Gefährdung/neue Bezeichnung UntersuchungVorsorge?Pflicht?Angebot? Eignung?
arbeitsmedizinische Inhalte Rechtsquelle

Feuchtarbeit*  ≥ 2h G 24 A- Vorsorge Kontrolle der Haut und Beratung zu hautbelastenden Tätigkeiten und deren Vermeidung, richtige PSA 
ArbmedVV

Feuchtarbeit*  ≥ 4h G 24 P-Vorsorge Kontrolle der Haut und Beratung zu hautbelastenden Tätigkeiten und deren Vermeidung, richtige PSA 
ArbmedVV

Sozialer Dienst, Betreuungskräfte in der Tagespflege Biostoff ** G 42 A- Vorsorge Beratung zur Übertragung von Erkrankungen BioStoffVArbmedVVHaustechnik   Biostoff ** G 42 P-Vorsorge Keine ImpfpflichtBeratung zur Übertragung von ErkrankungenKontrolle des Impfausweises, Blutuntersuchung, UrinkontrolleAngebot Impfung Hepatitis A und B und FSME (Zecken)Hepatitis C und HIV Angebot bei Bewohnern mit diesen Erkrankungen

BioStoffVArbmedVV

Lärm bei > 80 dbA < 8 h G 20 A- Vorsorge Hörtest, evtl.Tragen von Gehörschutz empfohlen bei bestimmten Tätigkeiten ArbmedVVLärm bei > 80 dbA > 8 h G 20 P-Vorsorge Hörtest, evtl.Tragen von Gehörschutz empfohlen bei bestimmten Tätigkeiten ArbmedVV



33_Liste arbeitsmedizinische Vorsorgen in der Pflege.xlsx Seite 3

Tätigkeit Gefährdung/neue Bezeichnung UntersuchungVorsorge?Pflicht?Angebot? Eignung?
arbeitsmedizinische Inhalte Rechtsquelle

Tätigkeiten mit Absturzgefahr G 41 Eignung Sehtests, Hörtest, EKG, ab 40 BelastungsEKG,  evtl. Blutuntersuchung, Urinuntersuchung, Untersuchung, Beratung nicht in der ArbmedVV geregeltFahr- und Steuertätigkeit G 25 Eignung Sehtests, Hörtest, evtl. Blutuntersuchung, Urinuntersuchung, Untersuchung, Beratung nicht in der ArbmedVV geregeltFeuchtarbeit*  ≥ 2h G 24 A- Vorsorge Kontrolle der Haut und Beratung zu hautbelastenden Tätigkeiten und deren Vermeidung, richtige PSA ArbmedVV
Feuchtarbeit*  ≥ 4h G 24 P- Vorsorge Kontrolle der Haut und Beratung zu hautbelastenden Tätigkeiten und deren Vermeidung, richtige PSA ArbmedVV

Küchenmitarbeiter Biostoff ** G 42 P-Vorsorge Keine ImpfpflichtBeratung zur Übertragung von ErkrankungenKontrolle des Impfausweises, Blutuntersuchung, UrinkontrolleAngebot Impfung Hepatitis A und BHepatitis C und HIV Angebot bei Bewohnern mit diesen Erkrankungen

BioStoffVArbmedVV

Feuchtarbeit*  ≥ 2h G 24 A- Vorsorge Kontrolle der Haut und Beratung zu hautbelastenden Tätigkeiten und deren Vermeidung, richtige PSA 
ArbmedVV



33_Liste arbeitsmedizinische Vorsorgen in der Pflege.xlsx Seite 4

Tätigkeit Gefährdung/neue Bezeichnung UntersuchungVorsorge?Pflicht?Angebot? Eignung?
arbeitsmedizinische Inhalte Rechtsquelle

Feuchtarbeit*  ≥ 4h G 24 P-Vorsorge Kontrolle der Haut und Beratung zu hautbelastenden Tätigkeiten und deren Vermeidung, richtige PSA 
ArbmedVV

Lärm bei > 80 dbA < 8 h G 20 A- Vorsorge Hörtest, evtl.Tragen von Gehörschutz empfohlen bei bestimmten Tätigkeiten ArbmedVVLärm bei > 80 dbA > 8 h G 20 P-Vorsorge Hörtest, evtl.Tragen von Gehörschutz empfohlen bei bestimmten Tätigkeiten ArbmedVVFlüchtlingsarbeit Biostoff ** G 42 P-Vorsorge Keine ImpfpflichtBeratung zur Übertragung von ErkrankungenKontrolle des Impfausweises, Blutuntersuchung, UrinkontrolleAngebot Impfung Hepatitis A und BHepatitis C und HIV Angebot bei Bewohnern mit diesen ErkrankungenBeratung bzw. Impfung zu Masern, Mumps, Röteln, Windpocken, Diphterie, Keuchhusten

nicht in der ArbmedVV geregelt

Verwaltung/ Pforte Bildschirmarbeitsplatz-untersuchung G 37 A- Vorsorge Sehtest, Beratung  zur Bildschirmtätigkeit ArbmedVV



33_Liste arbeitsmedizinische Vorsorgen in der Pflege.xlsx Seite 5

Tätigkeit Gefährdung/neue Bezeichnung UntersuchungVorsorge?Pflicht?Angebot? Eignung?
arbeitsmedizinische Inhalte Rechtsquelle

Fahrdienst Fahr- und Steuertätigkeit G 25 Eignung Sehtests, Hörtest, evtl. Blutuntersuchung, Urinuntersuchung, Untersuchung, Beratung nicht in der ArbmedVV geregeltambulanter Pflegedienst Biostoff ** G 42 P-Vorsorge Keine ImpfpflichtBeratung zur Übertragung von ErkrankungenKontrolle des Impfausweises, Blutuntersuchung, UrinkontrolleAngebot Impfung Hepatitis A und BHepatitis C und HIV Angebot bei Bewohnern mit diesen Erkrankungen

Biostoffverordnung (BioStoffV)ArbmedVV
Feuchtarbeit*  ≥ 2h G 24 A- Vorsorge Kontrolle der Haut und Beratung zu hautbelastenden Tätigkeiten und deren Vermeidung, richtige PSA 

ArbmedVV
Feuchtarbeit*  ≥ 4h G 24 P-Vorsorge Kontrolle der Haut und Beratung zu hautbelastenden Tätigkeiten und deren Vermeidung, richtige PSA 

ArbmedVV
Fahr- und Steuertätigkeit G 25 Eignungsuntersuchung Sehtests, Hörtest, evtl. Blutuntersuchung, Urinuntersuchung, Untersuchung, Beratung nicht in der ArbmedVV geregeltErklärungen: * Feuchtarbeit: Tätigkeiten mit Handschuhen** Biostoffe: Tätigkeiten mit Blut,Urin, Stuhl, Speichel, Wunden, Trachealkanülen



79Mutterschutz im Krankenhaus

Anhang

Positivliste
Beschäftigungsmöglichkeiten für werdende Mütter im

Krankenhaus

Unter Einhaltung des Mutterschutz ge setzes
und der Mutterschutzrichtlinie sowie der
unter A, B und C aufgeführten Tätigkeits ein -
schrän kungen und unter Berücksichtigung
betrieblicher Gege benheiten bestehen im
Krankenhaus durchaus Beschäfti gungs mög -
lichkeiten für Schwangere.

Die nachfolgende Liste soll Beispiele aufzeigen und
kann als Beratungsgrundlage dienen.

Pflege

Patientenferne Tätigkeiten 

Administrative Tätigkeiten:

Telefondienst

Visite ausarbeiten

PC-Eingaben (elektronische Dokumentation)

Akten bearbeiten

Überprüfen pflegerelevanter Nebendiagnosen

Befunde einheften

Ordner und Listen aktualisieren

Standards überarbeiten und anpassen

Statistiken, Fachrecherchen

Terminierungen 

Betten an-, abmelden

Patientenzimmer nach Grundreinigung aufrüsten

Entlass-Vorbereitungen, Entlass-Papiere richten  

OP-Papiere vorbereiten

Essensbestellung

Medikamente

Bestellen, einsortieren

Bestand auf Verfalldatum prüfen

BTM-Bestellung, Zählung Bestand

Medikamente richten 

Infusionen richten (keine CMR Stoffe)

Sondenkost richten

Lager / Schränke / Verbandswagen (Gewichts -
grenzen beachten) 

Kontrolle, nachbestellen, auffüllen von Pflege -
utensilien, Verbandsmaterialien, Instrume  ten unter
Einhaltung der Vorgaben des Mutterschutzgesetzes
wie z.B.

ohne Einsatz von Leitern und Tritten  

Angehörige 

Beraten, betreuen, begleiten

Patientennahe Tätigkeiten

Patientenaufnahme

Hilfe bei Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL)
unter den o.g. Bedingungen

Essenstabletts austeilen, einsammeln ohne Schie -
ben von Essenswagen (Gewichtsgrenze beachten)

Hilfestellung beim Essen 

Sondenkost verabreichen

Medikamente austeilen und verabreichen 

Infusionen anhängen / wechseln (bei liegender
Verweilkanüle)

Einschätzen von Schmerzen

BZ-Stixen (mit Sicherheitslanzette nur an der
Finger beere)

Verbände wechseln (ohne spitze, scharfe
Instrumente und unter Beachtung der Gewichts -
grenze)

Anleitung von Auszubildenden und neu einge -
stellten Beschäftigten

Begleitung mobiler Patienten zu Untersuchungen

Beschäftigungsmaßnahmen 

Ärztinnen

Am Patienten

Patientenaufnahme:

Anamneseerhebung

Körperliche Untersuchung

Visite

Beratungen im Therapieverlauf / Diagnose n -
mitteilung

Sonografien, Echos unter Vermeidung von
Zwangshaltung und Zeitdruck

Anleitung von Studierenden, neuen Kollegen
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Anhang

Positivliste

Angehörigen-Beratung

Administrative Tätigkeiten

Dokumentation

Verlegungsbriefe, Kurzentlassbriefe schreiben

Entlassberichte diktieren

DRG-Codierung

Besprechungen, Fachkonferenzen

Publikationen, Gutachten, Literaturrecherchen,
Dozententätigkeit

Physiotherapie / Ergotherapie

Büro

Telefonate

Terminierungen

Dokumentation

Material

Bestellen, Auffüllen ohne Einsatz von  Leitern und
Tritten und Gewichtsgrenzen beachten

Am Patienten

Anleitung 

Rückengruppe leiten

Behandlungen Hand, Fuß

Behandlung mit Ultraschall-Therapie-Geräten 

Einweisung Gerätetraining 

(Gewichtsgrenzen beachten) 

Zentrale Desinfektionsanlage, Sterilgutver -
sorgung

Einsatz nur auf der reinen Seite

Wäsche packen und codieren

Siebe packen 

(Gewichtsgrenzen beachten)

Botengänge

Wäscherei

Einsatz nur reine Seite

Kleine Wäscheteile legen

Bestücken der Faltmaschinen mit kleinen Wäsche -
teilen

(ggf. Wärmeentwicklung durch Maschinen im
Raum berücksichtigen)

Nähstube

Bestellannahme

Statistik führen

Küche

Vorportionierung  z. B. Salate, Dessert, Käse-und
Wurstteller, Brotportionen (Gewichtsgrenzen be -
ach ten)

Botengänge

Administrative Tätigkeiten

Bestellungen verwalten

PC-Arbeiten

Labor

BZ-Stixen (mit Sicherheitslanzetten nur an der
Finger beere)

Administrative Tätigkeiten

Telefonannahme, Befundübermittlung

PC-Eingabe

Radiologie

Gerätebedienung im Schaltraum 

Administrative Tätigkeiten

Telefonannahme

Terminierungen

Koordination Geräteauslastung

Befundversand (Post, Online)

Listen, Statistik

Lagerhaltung , Bestellung

Archivierung ohne Einsatz von Leitern und Tritten,
ohne Zwangshaltung

Anleitung von neu eingestellten Beschäftigten und
Auszubildenden

Rö-Plaketten einsammeln, verschicken, verteilen

Literaturrecherchen



Dokumentation von Erste-Hilfe-Leistungen (Verbandbuch)

Angaben zur Person

Name der/des Verletzten bzw. Erkrankten  

Arbeitsbereich/Tätigkeit Berufsgruppe

Angaben zum Unfall bzw. Gesundheitsschaden

Datum/Uhrzeit

Ort des Unfalls

Hergang (Ablauf mit Hinweisen zur Unfall- bzw. Verletzungsursache)

Art und Umfang der Verletzung/Erkrankung 

Name der Zeugin/des Zeugen

Erste-Hilfe-Leistungen/Behandlung

Art und Weise der Erste-Hilfe-Maßnahmen/Behandlung

Name der/des Erste-Hilfe-Leistenden/Behandelnden                                             Datum/Uhrzeit

Durchgangsarzt/-ärztin wird/wurde aufgesucht  

 Frau Herr  

      ja nein



Platz für weitere Ergänzungen



				 Einverständniserklärung			Einverständnis	der	Eltern:	Hiermit	erklären	wir	uns	einverstanden,	dass	bei	unserer	Tochter/	unserem	Sohn,			Name,	Vorname:	
	 _________________________			Geburtsdatum:	
	 _________________________			eine	arbeitsmedizinische	Untersuchung,	die	folgende	Inhalte	enthalten	kann,	durchgeführt	werden	darf:	

• körperliche	Untersuchung	
• Urinuntersuchung	
• Blutentnahme	
• Beratung	zum	Thema	Impfungen	und	zum	Thema	Hautschutz				 _________________________		 	__________________________________	 	Ort,	Datum	 Unterschriften	der	Erziehungsberechtigten	


